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VORWORT 
 
Mittels der vorliegenden Broschüre zieht das Anti-Diskriminierungsbüro auch im siebten Jahr 
seines Bestehens eine Bilanz seiner Arbeit im Jahr 2002. An dieser Stelle daher ein herzliches 
Dankeschön an alle diejenigen Menschen, die unsere Arbeit, auf welche Art und Weise auch 
immer, im letzten Jahr unterstützt haben.  
Das ADB als gemeinnütziger Verein erwirtschaftet keine eigenen Mittel, weswegen seine 
Tätigkeit von Mitgliedsbeiträgen, Spenden und öffentlichen Zuschüssen abhängig ist. Aus 
diesem Grund gilt unser besonderer Dank all denen, die uns mit Beiträgen und Spenden 
unterstützt haben, sowie dem Arbeitsamt Berlin-Nord und der SPI Service Gesellschaft mbH 
als Einrichtung des Berliner Senats, ohne deren finanzielle Unterstützung das ADB seine 
Arbeit nicht hätte leisten können, und der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit und  
Soziales, die es uns durch die gewährten Fördermittel ermöglicht hat, einen Deutschkurs für 
Asylbewerberinnen und Flüchtlingsfrauen einzurichten und erfolgreich durchzuführen.   
Wir hoffen, dass uns diese tatkräftige Hilfe auch in kommenden Jahren nicht versagt bleiben 
wird, um auch weiterhin unsere selbstgesteckten Ziele und Aufgaben erfüllen zu können. 
 
 
 
Reza Rassouli 
für den Vorstand  
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1. SELBSTDARSTELLUNG  
 
 
Der Dokumentation unserer Arbeit des Jahres 2002 möchten wir gerne einige Zeilen zu 
unserem Werdegang, unseren Aufgaben und unseren Zielen voranstellen. Der Verein "Anti-
Diskriminierungsbüro Berlin e.V." wurde am 1. Juni 1995 gegründet. Seine Mitglieder und 
Unterstützer haben es sich zum erklärten Ziel gesetzt mit Mut, Phantasie und Zivilcourage 
gegen jede Form von Diskriminierung innerhalb der Gesellschaft vorzugehen. Ganz gleich ob 
die Form der Diskriminierung sexistische, nationalistische oder rassistische Züge hat. Mit 
unserer Arbeit wollen wir dazu beitragen, ein gesellschaftliches Klima zu schaffen, das 
weniger von Intoleranz und Ausgrenzung als vielmehr von gegenseitiger Achtung und 
Toleranz geprägt ist. Da  mit symbolischen Absichtserklärungen und Solidaritätsbekundungen 
allein in dieser Hinsicht nicht wirklich etwas zu erreichen ist, ist eine kontinuierliche Arbeit 
nötig. Es kommt dabei darauf an, an realen Vorbehalten und Vorurteilen anzuknüpfen und zu 
versuchen, diese durch eine vermittelnde Arbeit immer weiter abzubauen bzw. auf beiden 
Seiten ein Verständnis füreinander zu schaffen, um somit zu einer Entdiskriminierung der 
Gesellschaft beizutragen. 
 
Im Alltag des ADB wird diese Arbeit zum einen von zwei hauptamtlich, befristet 
eingestellten Mitarbeiterinnen erledigt. Sie und eine größere Anzahl ehrenamtlich tätiger 
Personen kümmern sich vor allem um die regelmäßig anfallenden Dinge wie beispielsweise 
Beratung, Information, Korrespondenz, Pressekontakte etc.  Zudem arbeitet seit dem Sommer 
2002 wie in den beiden vorigen Jahren ein Zivildienstleistender im ADB, dessen primäre 
Aufgabe die Betreuung Hilfesuchender bei Behördengängen, Arztbesuchen etc., sowie die 
direkte Kontaktaufnahme mit den BewohnerInnen von Ausländerwohnheimen ist. So kann die 
Arbeit des ADB noch sehr viel besser und "basisnäher" durchgeführt werden. 
Im Prinzip richtet sich die Arbeit des ADB sowohl an Menschen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit als auch an AusländerInnen, jedoch zeigt die Realität deutlich, dass es 
unmöglich ist, Diskriminierungen auf allen Feldern gleichzeitig zu begegnen. Aus diesem 
Grund hat das ADB bereits vor einigen Jahren den Focus seiner Antidiskriminierungsarbeit 
auf die Situation von Flüchtlingen und MigrantInnen gelegt und sieht sich als Teil jener 
politischen Bewegung in Deutschland, die sich konsequent gegen rassistische 
Diskriminierung jeder Art wendet. 
 
Hierbei darf allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass gerade in diesem 
eingegrenzten Personenkreis nicht von einer homogenen Masse mit einem Bedürfnis, einem 
Interesse oder einer spezifischen Sichtweise ausgegangen werden kann. Gerade Flüchtlinge 
und MigrantInnen sind ein extrem heterogener Personenkreis mit ebenso heterogenen 
Bedürfnissen und Ansichten, was unsere Arbeit folglich nicht gerade vereinfacht. Aber eben 
diese Vielfalt der Menschen unterschiedlicher Herkunft kann auch als Bereicherung 
verstanden werden — sowohl innerhalb unserer Arbeit als auch auf gesamtgesellschaftlicher 
Ebene.  
 
Primäre Voraussetzung für die sich unterschiedlich äußernde Benachteiligung und 
Ausgrenzung von Flüchtlingen und MigrantInnen im Alltag ist definitiv die fehlende 
rechtliche und politische Gleichstellung. Folge dessen sind sich vielfältig äußernde 
Integrationsdefizite, die zu ernsthaften psychischen und gesundheitlichen Belastungen, 
insbesondere für Kinder und Jugendliche, führen können. Besonders hinsichtlich der Themen 
"Bildung" und "Ausbildung" für Kinder und Jugendliche ausländischer Herkunft muss 
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dringend etwas unternommen werden, um wenigstens für deren Zukunft einige 
Benachteiligungsmechanismen abzubauen. 
Ganz besonders recht- und schutzlos ist die ständig wachsende Gruppe der illegal in 
Deutschland lebenden Menschen, denen jegliche legale Aufenthaltsmöglichkeit staatlicher-
seits verweigert wird. 
 
Unser Ansatz gegen Diskriminierungen vorzugehen lässt sich in drei verschiedene Stränge 
aufgliedern: 
 
-  Vermittlung / Mediation, indem Kontakte und eine gewaltfreie Auseinandersetzung 
    zwischen  Betroffenen und Diskriminierenden gefördert bzw. initiiert werden 
-  Demokratisierung, d.h. diskriminierende Strukturen aufzeigen, problematisieren und 
   damit zu ihrer Überwindung beitragen           
-  Sensibilisierung, d.h. bestehende Vorurteile und Vorbehalte zu thematisieren und 
    abzubauen 
 
Grundsätzlich stellt der Strang "Vermittlung/ Mediation" und die individuelle Beratung und 
Aufklärung die Hauptform unserer alltäglichen Arbeit dar. Die während unserer 
Beratungszeiten an uns herangetragenen Fälle haben sich dabei im Vergleich zum Jahr 2001 
leider fast verdoppelt. "Leider", weil dadurch offensichtlich wird, dass wir von unserem 
selbstgesteckten Ziel einer "entdiskriminierten" Gesellschaft noch weit entfernt sind. 
Inhaltliche Schwerpunkte ergeben sich dabei sowohl aus den individuellen Bedürfnissen und 
Erfahrungen der Betroffenen (beispielsweise haben einige uns bekannt gewordene Fälle von 
Polizeiübergriffen uns letztlich zur der Teilnahme am Rechtshilfefonds zur Unterstützung von 
Opfern rassistischer Polizeigewalt bewegt), als auch aus aktuellen Ereignissen wie z. B. den 
Debatten um das Zuwanderungsgesetz und die Vorfälle im Abschiebegefängnis Berlin-
Köpenick.  
 
Neben der Information über unsere Arbeit ist es weiterhin ein Anliegen der vorliegenden 
Broschüre zu zeigen, dass es möglich ist, gegen Diskriminierungen aktiv zu werden und dass 
es dabei außerdem möglich ist, Erfolge vorzuweisen. Hierzu sollen im zweiten Teil dieser 
Broschüre einige positive Beispiele aufgeführt werden. Neben Beispielen aus der konkreten 
Beratungspraxis sollen Beispiele aus dem Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und 
Aktivitäten der Arbeitsgruppen des ADB dargestellt werden. An dieser Stelle gilt unser Dank 
nochmals all den Menschen, die uns im vergangenen Jahr auf irgendeine Art und Weise 
unterstützt haben.  
 
 
2.WAS BEDEUTET DER BEGRIFF  " DISKRIMINIERUNG"  ?  
 
 
Um die Grundlagen unserer Arbeit und das Problem der Diskriminierung innerhalb der 
Gesellschaft anschaulich werden zu lassen, soll nun unser Verständnis des Begriffs dargestellt 
werden. Allgemein lässt sich unter dem Begriff "Diskriminierung" die unterschiedliche 
Behandlung von Menschen aufgrund bestimmter äußerer (Hautfarbe, Herkunft etc.) oder 
innerer (Religionszugehörigkeit, sexuelle Orientierung etc.) Merkmale und Vorurteilen 
verstehen. Da für die Arbeit des ADB insbesondere die rassistische Form von 
Diskriminierung wichtig ist, dient uns als Begriffsdefinition dessen die in Artikel 1 des UNO-
Übereinkommens über die Beseitigung von Rassendiskriminierung (CERD) festgeschriebene 
Definition rassistischer Diskriminierung. Als solche gilt dort: "... jede Unterscheidung, 
Ausnahme, Beschränkung oder Bevorzugung aufgrund der Rasse, Hautfarbe, Herkunft, der 
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nationalen oder ethnischen Abstammung, die das Ziel haben oder dazu führen, die 
Anerkennung, Wahrnehmung, oder Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten auf 
gleicher Grundlage auf politischem, ökonomischem, sozialem, kulturellem oder einem 
anderen Gebiet des gesellschaftlichen Lebens zunichte zu machen oder zu beeinträchtigen." 
Hierzu soll von unserer Seite zusätzlich angefügt werden, dass in der von der UNO 
verwendeten Definition die rassistische Diskriminierung aufgrund von inneren Merkmalen 
wie z.B. der Religionszugehörigkeit nicht erwähnt wird. Auch diese Möglichkeit rassistischer 
Diskriminierung, die insbesondere in der Zeit nach den Anschlägen des 11.9.01 in New York 
und Washington auch in Deutschland vorgekommen ist, darf nicht unbeobachtet bleiben bzw. 
soll in unserer Arbeit nicht vernachlässigt werden. 
 
Verursacht bzw. ausgeübt wird Diskriminierung im Übrigen nicht nur von Einzelpersonen 
(Individuen), sondern auch von Gruppen und Institutionen. Diskriminierung tritt auf 
verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen mit unterschiedlichen Merkmalen auf, weswegen 
eine Unterteilung in drei Kategorien hier sinnvoll ist: 
 
-strukturelle Diskriminierung  
-institutionelle Diskriminierung  
-individuelle Diskriminierung  
 
Wesentliche Ursache der Ungleichbehandlung, Benachteiligung und Ausgrenzung (kurzum: 
der Diskriminierung) von MigrantInnen, deren in Deutschland geborenen Kindern und 
Flüchtlingen ist deren fehlende rechtliche und politische Gleichstellung. Dieser Sachverhalt 
lässt sich unter dem Begriff "strukturelle Diskriminierung" subsumieren, da die 
Diskriminierung hier nicht erst von Einzelpersonen oder Personengruppen ausgeht, sondern in 
den Strukturen des politischen Systems und des Rechtssystems verankert ist. 
 
 
2.1 Strukturelle Diskr iminierung: 
 
Ihren Ausdruck findet die strukturelle Diskriminierung in den Strukturen des politischen 
Systems und den in ihnen festgelegten Möglichkeiten der Teilhabe und Mitbestimmung in 
Bezug auf das öffentliche Leben in Deutschland. Eine Ungleichbehandlung in Deutschland 
lebender Menschen und damit eine Form von struktureller Diskriminierung manifestiert sich 
bereits im Grundgesetz, indem allein von "Deutschen Grundrechten" an Stelle von "Bürger- 
oder Menschenrechten" die Rede ist. Dadurch wird à priori zwischen verschiedenen in 
Deutschland lebenden gesellschaftlichen Gruppen unterschieden — und zwar entlang 
ethnischer bzw. nationaler Grenzen. In die Kategorie "strukturelle Diskriminierung" gehören 
folglich all jene Vorschriften, Gesetze und bürokratischen Regelungen, die eine 
Ungleichbehandlung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen festschreiben. Hierzu gehören 
vor allem das Ausländergesetz, die Aufenthaltsregelungen, das Arbeitserlaubnisrecht oder das 
Asylbewerberleistungsgesetz. Auch beispielsweise im Eherecht finden sich Elemente 
struktureller Diskriminierung. In den eben angeführten Beispielen finden sich die 
Verweigerung politischer Teilhabe in Bezug auf das Wahlrecht, sowie Sonderbestimmungen 
hinsichtlich der politischen Betätigung oder der Wahl des Arbeitsplatzes. Ein gravierendes 
Beispiel für strukturelle Diskriminierung ist das Asylbewerberleistungsgesetz, das für 
AsylbewerberInnen einen weitaus niedrigeren Sozialhilfesatz festlegt als für Menschen mit 
deutschem Pass. Am meisten betroffen von strukturellen Diskriminierungen sind jedoch die 
Menschen in Deutschland, die ohne legalen Aufenthaltsstatus hier leben.  
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Im Zusammenhang "strukturelle Diskriminierungen" sind somit diskriminierende Handlungen 
nicht nur Resultat von Vorurteilen o.ä., sondern auch als direktes Mittel zur Absicherung von 
(primär ökonomischen) Ressourcen und Privilegien gegen "Andere" bzw. "Fremde" zu 
deuten. Ungleichbehandlung bzw. Diskriminierungen entlang ethnischer oder 
staatsbürgerlicher Grenzen sind keineswegs pathologische Verhaltensweisen aller Menschen, 
sondern ihre Ursache ist ein spezifisches Mittel einiger zur Durchsetzung/ Absicherung von 
Herrschaftsinteressen.  
 
Ein Gesetz allein ist nicht viel wert, wenn es an Institutionen mangelt, die in der Realität seine 
Durchsetzung und Gültigkeit sichern. Sei es Schule, Justiz, Polizei oder Sozialamt — sie alle 
helfen einerseits mit bei der Durchsetzung strukturell diskriminierender Gesetze, und sind 
aber zudem ebenso Akteur von Diskriminierungen, da durch die rassistische 
Ungleichbehandlung von Menschen in Justiz, Schule oder Sozialamt institutionelle 
Diskriminierung entsteht. Teilweise müssen die staatlichen Institutionen, die Ungleich-
behandlungen durchsetzen, sogar extra zu diesem Zweck neu geschaffen werden, wie z.B. die 
Ausländerbehörde, die allein zum Zweck der Ungleichbehandlung von Menschen ohne 
deutschen Pass geschaffen wurde. 
 
 
2.2 Institutionelle Diskr iminierung: 
 
In dem Augenblick, in dem Beamte dazu verpflichtet sind, die Einhaltung von Gesetzen 
sicherzustellen und zu überwachen, sind sie unweigerlich Teil der Maßnahmen struktureller 
Diskriminierung. Hierbei muss allerdings erwähnt werden, dass in vielen Fällen den Beamten 
ein gewisser Ermessensspielraum bleibt: sie können Gesetze und Bestimmungen in einer sehr 
strengen oder etwas lockereren Form auslegen. So haben sich im Falle der vor einigen Jahren 
geforderten Mitwirkungspflicht der Sozialämter bei der Überführung und Festsetzung von 
"illegal", d.h. ohne Aufenthaltserlaubnis, hier lebenden Menschen sogar zahlreiche Beamte 
geweigert, auf diese Art und Weise zu Denunzianten zu werden. 
 
Doch nicht nur die rechtliche, sondern ebenso oft auch die menschliche Ungleichbehandlung 
von Deutschen und Nichtdeutschen ist eine Facette des institutionellen Rassismus. 
Persönliche Vorurteile, Überlastung im beruflichen Alltag, Verinnerlichung von öffentlich 
propagierten Ressentiments — alles mögliche Gründe dafür, dass AusländerInnen oder jene, 
die aufgrund rassistischer Stereotype in der subjektiven Wahrnehmung für solche gehalten 
werden, immer wieder Opfer von unfreundlichen Umgangsformen, misstrauischen Fragen, 
anmaßendem Verhalten oder gar gewalttätigen Übergriffen von institutioneller Seite werden. 
Kontrollen an U-Bahnhöfen, bei denen nur Leute mit ausländischem Aussehen kontrolliert 
werden, bewusste Verzögerung von Amtsvorgängen, wenn es sich um Nichtdeutsche 
handelt... Beispiele für institutionelle Diskriminierungen gibt es genug. Die Formen, in denen 
sie vorkommen, sind ebenso mannigfaltig wie ihre Gründe und Ursachen. 
 
Besonders ausgeprägt ist die institutionelle Diskriminierung beim Umgang mit Flüchtlingen 
an den deutschen Grenzen, speziell an der deutsch-polnischen und deutsch-tschechischen 
Grenze, wo sogar Taxifahrer in der Region vom Bundesgrenzschutz zu potentiellen 
Fluchthelfern abgestempelt wurden. Damit im Zusammenhang stehen auch die 
Missachtungen und Misshandlungen von Flüchtlingen durch Polizeibeamte, sowie die 
Tatsache, dass der Schutz von AusländerInnen vor gewalttätigen Übergriffen oftmals 
überhaupt nicht bzw. nur stark eingeschränkt von den zuständigen Behörden gewährleistet 
wird.  
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Eine weitere,  im Alltag häufig vorkommende und dennoch schwer nachweisbare Form 
institutioneller Diskriminierung findet auf nichtstaatlicher Ebene statt und kommt 
beispielsweise bei der Ausschreibung von Arbeitsplätzen oder Wohnungsangeboten vor. 
Zusätze wie "keine Ausländer" oder "nur für Deutsche" sind dabei zwar in den seltensten 
Fällen zu finden, aber trotzdem gibt es Fälle, bei denen Personen schon am Telefon oder beim 
Vorstellungsgespräch aufgrund ihrer Sprache oder ihres Aussehens keine Chancen zur 
Bewerbung um Wohnung oder Job haben. Hierbei ist allerdings der Übergang zur 
individuellen Diskriminierung fließend, da es fast unmöglich ist genau zu unterscheiden, ob 
die konkreten Benachteiligungen auf institutionell vorgegebenen oder persönlichen 
(Vorurteile etc.) Ausgrenzungskriterien basieren. Voraussetzung für die nichtstaatliche 
institutionelle Diskriminierung ist allerdings immer das Zusammenwirken von struktureller, 
institutioneller und individueller Ebene von Diskriminierung. 
 
 
2.3 Individuelle Diskr iminierung: 
 
Die auf der individuellen Ebene vorzufindende Form der Diskriminierung tritt in der Realität 
in vielfältigsten Ausformungen auf. Ausmaß und Schärfe können sehr unterschiedlich sein 
und reichen von einem abschätzigen Blick bis zu verbalen Beleidigungen, Mobbing, 
aggressivem Auftreten, Drohungen,  Handgreiflichkeiten und schweren Körperverletzungen. 
Ursachen dessen können die Reduktion auf das "Anderssein" von "AusländerInnen" sein, 
Vorurteile, die jemanden nach bestimmten Kriterien im Negativen oder auch im Positiven auf 
bestimmte Verhaltensweisen, Empfindungen und Denkmuster festlegen. Eine alleinige 
Definition anderer Menschen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft oder ihres "fremden" 
Aussehens an sich, muss daher generell als Diskriminierung verstanden werden.  
Darunter fallen folglich auch die sogenannten "positiven" Diskriminierungen.  
 
Alle hier angeführten Typen und Formen von Diskriminierung können mit Blick auf die 
Realität fast nie völlig getrennt voneinander betrachtet werden, sondern es besteht zumeist 
eine Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Formen von Diskriminierung, was die 
Arbeit von Anti-Diskriminierungsstellen zusätzlich erschwert, da es in der Praxis durchaus 
vorkommen kann, dass alle Diskriminierungsformen aufeinandertreffen. Beispielsweise kann 
die strukturell festgeschriebene Benachteiligung von AusländerInnen von Angehörigen der 
Mehrheit benutzt werden, um ihre eigenen, individuellen Interessen leichter durchsetzen zu 
können, was folglich eine Vermischung von strukturellen und individuellen 
Diskriminierungsmustern darstellt. Die häufige Übereinstimmung zwischen gesellschaftlicher 
und institutioneller Diskriminierung hat zur Folge, dass sich diskriminierende Praxen in der 
Gesellschaft so sehr verfestigen, dass sie sich gewissermaßen systemisieren, normalisieren 
und somit teilweise auf gesellschaftlicher Ebene überhaupt nicht mehr als Formen von 
Diskriminierung wahrgenommen werden. Folge dessen sind Situationen, in denen indirekt 
diskriminiert wird, um diskriminierende Effekte zu erzielen. Anders ausgedrückt: es wird in 
Institutionen diskriminiert, die ihre eigenen diskriminierenden Handlungen aber mittels 
formeller Regeln (Gesetze, Vorschriften) rechtfertigen und sich daher selbst nicht als 
diskriminierenden Akteur wahrnehmen. Dies erschwert die Bekämpfung von alltäglichen 
Diskriminierungen zutiefst. 
 
Auch im öffentlichen Bewusstsein treten obig beschriebene Formen von Diskriminierungen 
meist schnell in den Hintergrund, werden auch in den Medien kaum erwähnt und daher auch 
kaum wahrgenommen. All die ausgrenzenden und oft existenzbedrohenden Formen von 
Diskriminierung, denen Menschen ohne deutschen Pass oder mit nicht-deutschem Aussehen 
alltäglich, sei es im Umgang mit Behörden, Justiz, Arbeitgeber, bei der Wohnungssuche oder 
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beim Abschluss eines Versicherungsvertrages, ausgesetzt sind, werden auf gesellschaftlicher 
Ebene von der Mehrheit der Bevölkerung gar nicht wahrgenommen oder sogar als gut und 
richtig angesehen. Im Ergebnis führt dies die Betroffenen zu Frustrationen, sozialen 
Spannungen, Integrationsschwierigkeiten und Ängsten. Die Teilnahme am und die Integration 
in das öffentliche Leben in Deutschland wird ihnen, wie bereits angeführt, erschwert bzw. 
teilweise sogar versagt.  
 
Eine Ausnahme hierbei bilden in den letzten Jahren einzig rassistisch motivierte Gewalttaten, 
welche in den Medien und im öffentlichen Bewusstsein seit kurzer Zeit ein wenig mehr an 
Beachtung erfahren. Anschläge auf Asylbewerberheime und Synagogen, Angriffe auf 
Andersdenkende, Menschen mit Behinderungen, AusländerInnen oder Obdachlose haben in 
den Medien zu einer Wahrnehmung von rechtsextrem/ rassistisch motivierter Gewalt geführt, 
also der Spitze des Eisberges von rassistisch motivierten Diskriminierungen. Leider werden in 
der Berichterstattung zum großen Teil nur die Gewaltakte an sich verurteilt und als 
Bedrohung angesehen — dass die Ursache rassistisch motivierter Gewaltakte zum großen Teil 
mit einem von strukturellen und institutionellen Diskriminierungsformen geprägten 
gesellschaftlichen Klima zusammenhängt, bleibt in der Berichterstattung wie auch in den 
Handlungsrahmen der politischen Eliten außen vor. Politische wie gesellschaftliche 
Gegenstrategien gegen Rechtsextremismus und Rassismus können nur erfolgreich sein, wenn 
sie in ein verändertes, möglichst diskriminierungsfreies, gesellschaftliches Klima eingebettet 
sind. Da am gesellschaftlichen Klima viel zu wenig geändert wird, wie auch die öffentlichen 
Diskussionen um Anti-Terror-Pakete und Zuwanderungsgesetz zeigen, tut sich hier eine Art 
Teufelskreis auf, der das auf der Agenda vorzufindende Problem "rechtsextreme / rassistisch 
motivierte Gewalttaten" nicht beseitigen wird.  
 
 
2.4 Kr iminalisierung als Form von Diskr iminierung 
 
Ausgehend von rassistischen Einstellungen und Vorurteilen, die auf Seiten von Politik und 
Justiz wie auch in den öffentlichen Diskursen in Print- und Bildmedien präsent sind, werden 
AusländerInnen (und hierbei speziell denen mit nicht westeuropäischem Aussehen) häufig à 
priori kriminelle Handlungen oder Motive unterstellt, die weder den Tatsachen entsprechen 
noch in der pauschalen Form, in der sie zumeist geäußert werden, empirisch belegbar sind. 
Ein Beispiel hierfür sind beispielsweise die Rasterfahndung an den Universitäten im Zuge der 
Ereignisse des 11.9.01, bei denen aufgrund einer nicht näher definierten und belegten 
Gefährdung der bundesdeutschen Sicherheit die Daten aller männlichen Studenten, die bei der 
vorgeblichen Fahndung nach "arabischen Terroristen" interessant und nützlich sein könnten, 
von den Präsidialämtern der Universitäten an den Verfassungsschutz herausgegeben wurden. 
Letztlich diente diese populistische Stimmungsmache nicht primär der Ergeifung "arabischer 
Terroristen", sondern vielmehr der schon lange geplanten Ausdehnung von Ermittlungs- und 
Kontrollkompetenzen, insbesondere vor dem Hintergrund der geschürten Hysterie. Im 
Übrigen wurde die Rasterfahndung an den Berliner Universitäten zu Beginn des Jahres 2002 
vom Landgericht Berlin als unzulässig angesehen, da sie einen nicht zu rechtfertigenden 
Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen darstellten. Im Beschluss des 
Landgerichts wird unter anderem darauf hingewiesen, dass zur Begründung so 
einschneidender Maßnahmen, wie einer Rasterfahndung die "...Berufung auf nicht näher 
überprüfte Angaben geheimdienstlicher Quellen" nicht genüge. Statt dessen wird auf die 
Informationspolitik der Bundesregierung verwiesen. Dort wird seit Monaten betont, dass es 
keine Erkenntnisse für eine akute Gefahr in Deutschland gebe. Genau diese müsse aber 
nachgewiesen sein, um die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zu rechtfertigen. Hier wurde 
eine spezifische gesellschaftliche Gruppe per se kriminalisiert, um Ermittlungs- und 
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Kontrollkompetenzen staatlicher Stellen umfassend auszuweiten. Auch einige andere Fälle, 
mit denen sich das ADB in den letzten Monaten beschäftigte, fallen unter die Kategorie 
"Kriminalisierung" (vergl. hierzu Kapitel 5.3 dieses Berichts). 
 
Ähnliche Argumentations- und Handlungsmuster greifen, wenn "AusländerInnen" als 
Bedrohung für den deutschen Arbeitsmarkt oder die sogenannte deutsche "Leitkultur" 
angesehen werden. Gesamtgesellschaftliche Probleme, wie beispielsweise Arbeitslosigkeit, 
werden mit einer Art "Sündenbockpolitik" beantwortet und der genaue Blick auf die 
wirklichen Ursachen damit verstellt. Der Abgrenzung zu den "kriminellen AusländerInnen" 
nach Außen hin folgt der Zusammenschluss nach Innen zu einer wie auch immer geformten 
"deutschen Gesellschaft" mit einer spezifischen "Leitkultur" und spezifischen Werten. 
Diskriminierung gilt fortan als gesellschaftliche Normalität, die nicht nur vom sogenannten 
"kleinen Mann" sondern auch dem Großteil der politischen und wirtschaftlichen Eliten 
getragen wird. ie extremste und umfassendste Form der Ausgrenzung aus der Gesellschaft 
durch Kriminalisierung erfahren nach wie vor diejenigen Menschen, die ohne 
Aufenthaltsrecht in Deutschland leben. Diese Menschen ohne gültige Papiere sind nach 
deutschem Recht allein dadurch, dass sie ihren Fuß auf deutschen Boden setzen, kriminell. 
Sie sind demzufolge völlig rechtlos und haben de facto keinen Schutzanspruch, um sich 
gegenüber etwaigen Diskriminierungen und Menschenrechtsverletzungen zu wehren, da 
schon allein ihre bloße Anwesenheit in Deutschland als kriminell gilt.  
 
 
3. RASSISTISCHER DISKRIMINIERUNG AKTIV ENTGEGENTRETEN 
 
 
Ebenso vielfältig wie sich die Ebenen darstellen, auf denen rassistische Diskriminierungen 
vorkommen, muss auch Anti-Diskriminierungsarbeit auf verschiedensten Ebenen angelegt 
sein. Die praktische Umsetzung der Anti-Diskriminierungsarbeit muss folglich ebenso 
vielfältig und facettenreich sein, wie es die Formen von Ausgrenzung und Diskriminierung in 
diesem Land leider sind. Neben einer umfassenden Organisation, Kommunikationsfähigkeit 
und Professionalität sind also vor allem Kreativität und Einfallsreichtum gefragt. 
 
Generell "mit gutem Beispiel voran gehen" wie es so schön heißt: jede/r Einzelne muss für 
sich Entscheidungen treffen, diskriminierende Praktiken nicht stillschweigend hinzunehmen 
oder gar mit zu tragen. Durch das eigene Handeln und das eigene Engagement kann jede/r 
nach Außen hin vorbildhaft wirken und positiv auf andere Menschen im eigenen Umfeld 
einwirken. Menschenrechten und Menschenwürde muss zu einem Mehr an Geltung verholfen 
werden, um Diskriminierungen aktiv entgegentreten zu können. Das ADB kann und muss 
hierbei all seine "Finger" auf die vielen "Wunden" legen, die in der bundesdeutschen 
Gesellschaft zu Tage treten, rassistische Diskriminierungen anprangern bzw. "Normalitäten" 
als diskriminierende Faktoren erkennbar machen. Um Menschenrechte und Menschenwürde 
als gesellschaftlich akzeptierte Norm einzuführen bedarf es allerdings weit mehr: bei fast 
allen von uns sind dazu oft Mut und Durchhaltevermögen erforderlich, da ein Verweigern  der 
Teilnahme an diskriminierenden Handlungen mitunter negative Folgen haben kann. 
 
Zivilcourage erschöpft sich nicht nur im Aufstehen gegen rechtsextrem motivierte 
Gewalttaten, sondern muss ihren Ursprung im Alltag, im alltäglichen Umgang mit anderen 
Menschen haben.  Um ausgrenzende Praktiken als solche zu erkennen, muss Aufklärung 
darüber erfolgen, das Wissen über bestimmte Zusammenhänge vorhanden sein und vermittelt 
werden. So früh wie möglich, am besten schon im Grundschulalter, muss die Herausbildung 
einer toleranten, den "Fremden" zuallererst als Menschen akzeptierenden, Geisteshaltung 
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erfolgen. Vorurteilsfreie Haltungen müssen bestärkt und ermutigt werden. Was zur 
Bekämpfung von Diskriminierungen auf privatrechtlicher Ebene bisher fehlt, ist ein 
Antidiskriminierungsgesetz, mit dem Verstöße gegen das Diskriminierungsverbot wirksamer 
als bisher geahndet werden könnten.  
 
 
4. MÖGLICHKEITEN  UND GRENZEN 
VON  ANTIDISKRIMINIERUNGSGESETZEN 
 
 
Auf das schon seit langem unumstößliche Faktum, dass Westeuropa eine Einwanderungs-
region ist, haben Staaten wie Großbritannien, Frankreich oder die Niederlande inzwischen mit 
einer Antirassismus- und Antidiskriminierungsgesetzgebung und diese flankierenden 
kommunalpolitischen Projekten reagiert. Deutschland hingegen besitzt keine vergleichbaren 
Regelinstrumente und sieht diese auch nicht als notwendig an. Wir als ADB sind aus unseren 
Erfahrungen heraus davon überzeugt, dass ein solches Gesetz die Rechtsposition von Opfern 
von Diskriminierung wesentlich verbessern würde, und das gesellschaftliche Klima zu ihren 
Gunsten beeinflussen könnte. Deshalb fordert das ADB seit Jahren, dass ein solches Gesetz 
erlassen wird. Da der Inhalt eines solchen Gesetzes gut durchdacht sein sollte, folgen hier 
einige theoretische Überlegungen dazu, was das Gesetz leisten könnte. 
 
 
4.1 Situation und Gesetzeslage in Deutschland 
 
Die Tatsache, dass die Bundesrepublik dem europaweiten Standard hinterherhinkt, ist ihrer 
historisch verschiedenen Einwanderungs- und Minderheitenpolitik geschuldet. 
Großbritannien musste sich im Gefolge des Commonwealth, Frankreich und die Niederlande 
aufgrund des kolonialen Erbes, mit der Zuwanderung von ethnischen Minderheiten britischer, 
französischer oder niederländischer Staatsangehörigkeit auseinandersetzen. Deutschland 
hingegen besteht noch heute darauf (zur Zeit der Arbeit an diesem Jahresbericht war keinerlei 
Einigung zwischen den großen Parteien über ein zukünftiges Zuwanderungsgesetz in Sicht), 
dass es kein Einwanderungsland ist und setzt auf zunehmende Abschottung an den Grenzen. 
So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Bundesregierung im Sommer 2002 kurzfristig 
beschlossen hat, doch kein Antidiskriminierungsgesetz im Sinne der EU-Richtlinien bis zum 
Juli 2003 in Deutschland zu erlassen. Die für diesen Verstoß gegen die EU-Richtlinien 
geforderte Geldstrafe wird von der Regierung billigend in Kauf genommen. 
 
In Bezug auf dennoch notwendige Antidiskriminierungsgesetze wird stets auf den Art. 3 des 
Grundgesetzes, der einen allgemeinen Gleichheitsgrundsatz ebenso enthält wie ein 
ausdrückliches Diskriminierungsverbot, verwiesen. Eine weitere Rechtsgrundlage ist das 
UNO-Übereinkommen über die Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung von 
1965, welches von der Bundesrepublik vier Jahre später unterzeichnet wurde. In diesem 
völkerrechtlichen Vertrag zum Schutz der Menschenrechte werden die nationalen 
Gesetzgeber verpflichtet, die nationale Rechtsordnung ,,rassendiskriminierungsfrei" zu 
gestalten. 
 
Allerdings beschränkt das UNO-Übereinkommen die nationalstaatliche Souveränität nicht. 
Das heißt, das Ausländerrecht, einschließlich der Rechtsvorschriften über Staatsbürgerschaft 
und Einbürgerung, wird hiervon nicht berührt. Auch werden dem Einzelnen keine neuen 
subjektiven Rechte eingeräumt. Es geht letztlich darum, die Wahrnehmung von Rechten, wie 
sie aufgrund der jeweiligen Rechtsordnung bestehen, zu garantieren. Außerdem wurden die 
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Vertragsstaaten zum Erlass von Strafformen gegen rassistische Hetze und gegen die 
Teilnahme an rassistischer Propagandatätigkeit verpflichtet. Dieser Verpflichtung kam die 
Bundesrepublik mit dem § 130 (,,Volksverhetzung") und mit dem § 131 Strafgesetzbuch 
(,,Aufstachelung zum Rassenhass") nach. Ein Diskriminierungsverbot, das sich nicht nur auf 
die Ebene zwischen Staat und einzelnem Bürger bezieht, sondern auch auf die 
privatrechtlichen Beziehungen, ist hiermit allerdings noch nicht geschaffen worden. Genau an 
diesem Punkt, dem Verhältnis Bürger-Bürger, wäre ein Antidiskriminierungsgesetz sinnvoll. 
Der UNO-Ausschuss zur Beseitigung jeder Form von rassistischer Diskriminierung (CERD) 
empfahl der Bundesrepublik Deutschland im August 1993 - nach den rassistischen 
Gewaltorgien in Hoyerswerda, Hünxe und Solingen - dringend, weitere gesetzliche 
Regelungen zur Umsetzung des 1969 von ihr unterzeichneten UNO-Antidiskrimi-
nierungsübereinkommens zu erlassen. Er vermerkte unter anderem, dass die Beschäftigung 
mit der Notwendigkeit eines Antidiskriminierungsgesetzes in Deutschland erforderlich sei. 
Denn auf solchen Gebieten wie Zugang zu Arbeit, Wohnen und anderen gesellschaftlichen 
Bereichen werde gegen Diskriminierung nicht immer wirksam vorgegangen. 
 
Außerdem wäre ein solches Gesetz aus der Sicht des Ausschusses die klare Bestätigung 
seitens der deutschen Behörden gewesen, dass Rassendiskriminierung und die Verletzung von 
Menschenrechten und Menschenwürde absolut inakzeptabel sind. Leider hat ein solches 
Anliegen bis heute noch keine nennenswerte Lobby in der Bundesrepublik gefunden. 
 
 
4.2 Ziele eines Antidiskr iminierungsgesetzes 
 
Auch wenn es Teil der Logik des Phänomens Nationalstaat ist, dass die Nicht-
Staatsangehörigen nicht die gleichen Rechte haben wie Staatsangehörige, so ist es doch in 
Deutschland immer noch vergleichsweise schwierig, überhaupt Staatsangehöriger zu werden. 
Wie im ersten Teil dieser Broschüre schon gezeigt wurde, reproduzieren sich Ausgrenzungen 
auf gesetzlicher und institutioneller Ebene allzu schnell im täglichen Denken und Handeln 
und den alltäglichen Diskursen des gesellschaftlichen Mainstreams. Die Anerkennung des 
multi-ethnischen Charakters der deutschen Gesellschaft sowie die staatsbürgerliche und 
rechtliche Gleichstellung der Einwanderlnnen ist daher eine wichtige Voraussetzung jeder 
Antidiskriminierungsgesetzgebung. Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Anerkennung 
der doppelten Staatsbürgerschaft. 
 
An dem Faktum, dass Staatsangehörige eines Drittstaates in der Bundesrepublik rechtlich 
schlechter gestellt sind als deutsche Staatsangehörige, kann folglich auch ein 
Antidiskriminierungsgesetz nichts ändern. Ein solches Gesetz kann sich nur mit 
rassisch/ethnischer Diskriminierung innerhalb der Gesellschaft beschäftigen. Das heißt, 
Antidiskriminierungsgesetze haben nicht die rechtliche Benachteiligung sozialer Gruppen 
aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit zum Inhalt, sondern die diversen Formen gesellschaft-
licher Diskriminierung. Sie richten sich vorwiegend gegen: 
 
- diskriminierende Handlungen von Privatpersonen bzw. privater Einrichtungen auf dem 
Wohnungs- und Arbeitsmarkt, in Bildung und Ausbildung und im Rahmen des Waren- und 
Dienstleistungsverkehrs. 
- diskriminierende Handlungen oder Unterlassungen durch Personen des öffentlichen Dienstes 
im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit 
 
Dass derartige Gesetze Rassismus nicht per Normbefehl beseitigen können, liegt in der Natur 
der Sache: Vorurteile und Denkmuster verschwinden nicht allein aufgrund von Gesetzen und 
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schon gar nicht über Nacht. Doch die Erfahrungen in verschiedenen westeuropäischen 
Ländern zeigen, dass Antidiskriminierungsgesetze durchaus eine sensibilisierende Wirkung 
haben und ein deutliches politisches Signal setzen. 
 
 
4.3 Möglichkeiten und Nutzen von Antidiskr iminierungsgesetzen 
 
Betrachtet man die Wirkung von Antidiskriminierungsgesetzen in Großbritannien, muss man 
zum einen feststellen, dass ethnische Diskriminierung nicht unbedingt in größerem Maßstab 
zurückgegangen ist. Dennoch ist durch die Gesetzgebung erstmalig eine Grenze markiert 
worden, indem allen Individuen und gesellschaftlichen Kräften des Landes deutlich gemacht 
wurde, dass diskriminierendes Verhalten nicht akzeptabel ist. Dadurch sind rassistische 
Äußerungen im Alltag wie auch in der Politik weniger oder zumindest vorsichtiger geworden. 
Ein platter Populismus wie wir ihn von Schönhuber, Haider oder Le Pen kennen, konnte sich 
in Großbritannien nicht mehr breit machen. 
 
Das britische Race Relations Board hat den Nutzen einer Antidiskriminierungsgesetzgebung 
treffend wie folgt zusammengefasst: 
 
- Ein Gesetz ist immer eine Aussage über ein politisches Ziel. 
- Ein Gesetz unterstützt diejenigen, die nicht diskriminieren wollen, sich aber durch sozialen         
  Druck hierzu genötigt fühlen. 
- Ein Gesetz sichert Minoritäten Schutz und Kompensation. 
- Ein Gesetz erlaubt die friedliche und geordnete Beilegung von Streitigkeiten sowie den   
  Abbau von gesellschaftlichen Spannungen. 
 
Mit anderen Worten: Antidiskriminierungsgesetze können die Bedingungen der 
gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzung mit rassistischen Erscheinungen 
verbessern. Sie können dazu beitragen, das Selbstbewusstsein und die Rechtspositionen der 
Betroffenen in diesen Auseinandersetzungen zu stärken. Und sie sind ein deutliches Signal 
der Mehrheitsgesellschaft im Hinblick auf ihren Umgang mit Minderheiten. Letztere haben 
nach wie vor nicht die rechtlichen Instrumente, sich gegen Diskriminierungen im Alltag 
eigenständig wehren zu können, so dass sie auf einen verbindlichen Schutz von Seiten der 
Mehrheitsgesellschaft angewiesen sind. 
 
Juristische Methoden der Bekämpfung von Diskriminierung sind eine Chance, dem einzelnen 
Individuum gleichberechtigten Zugang zu Ressourcen wie Arbeit, Wohnung, Ausbildung etc. 
zu verschaffen und bieten bei bestimmten Formen der Diskriminierung Abwehr- und 
Ausgleichsansprüche an. Vor übertriebenen Erwartungen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit ist 
allerdings zu warnen. Einerseits gibt es massive Bedenken gegen eine unreflektierte 
Anwendung des Strafrechts in Bezug auf Rassismus und Diskriminierung - und andererseits 
bleibt Antidiskriminierungsarbeit stets an bestimmte gesellschaftliche Voraussetzungen 
geknüpft. 
 
 
4.4 Grenzen einer Antidiskr iminierungsgesetzgebung 
 
Die Herstellung von Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Minderheiten ist in erster 
Linie immer eine Frage des politischen Willens sowie der politischen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen. Von daher wirken sich ökonomische Krisensituationen und damit 
einhergehende Verteilungskämpfe negativ auf die Bemühungen um eine Gleichstellungs-
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politik aus, wie das britische Beispiel gezeigt hat. Antidiskriminierungsgesetze lassen sich 
eher während der gesellschaftlichen und politischen "Schönwetterperioden" durchsetzen. 
Aber selbst dann können sie keine Zauberformeln sein, die Rassismus und soziale 
Ausgrenzung sofort verschwinden lassen. Dazu wären auch eine veränderte Wirtschafts- und 
Sozialpolitik sowie ein hohes Maß an Aufklärung vonnöten. 
Ein grundsätzliches Problem in der Diskussion um Antidiskriminierungsgesetze bleibt die 
Frage nach der Anwendung des Strafrechts in diesem Bereich. Da diese hier nicht umfassend 
beantwortet werden kann, sollen nur einige der Argumente, die eher dagegen sprechen, kurz 
aufgeführt werden. 
 
Grundsätzlich ist die gesetzlich verbürgte Meinungsfreiheit ein hohes Gut. Staat und 
Strafjustiz sollten diesen Bereich möglichst wenig einschränken, da es sich hierbei um einen 
Grundpfeiler der Demokratie per se handelt. Die Meinungsfreiheit findet ihre Grenzen in den 
allgemeinen nationalen Verfassungs- und Rechtsordnungen und muss sich unter bestimmten 
Voraussetzungen Einschränkungen gefallen lassen. Für die Bundesrepublik stellt die 
Europäische Menschenrechtskonvention eine solche Schranke dar. Artikel 17 dieser 
Konvention besagt, dass die Meinungsäußerung nicht dazu missbraucht werden darf, 
Personen oder Bevölkerungsteilen das Recht auf Gleichwertigkeit und Gleichbehandlung mit 
der übrigen Bevölkerung abzusprechen. 
Da ein solcher Missbrauch bei rassistischen Meinungsäußerungen grundsätzlich vorliegt, 
unterliegen diese Äußerungen keinesfalls dem Schutz der Meinungsfreiheit. 
 
Die Erfahrungen mit den §§ 130 und 131 des Strafgesetzbuches haben gezeigt, dass 
Straftatbestände wie ,,Volksverhetzung" oder ,,Aufstachelung zu Rassenhass" zwangsläufig 
viel zu unbestimmt sind. Ihre Rechtsanwendung ist stets von politischen Konjunk-
turschwankungen abhängig. So wurde bis in die 60er Jahre das ,,Aufstacheln zum 
Klassenkampf“  im Rahmen dieser Gesetze als Straftat erklärt. Und bis in die jüngste Zeit 
findet der Volksverhetzungsparagraph statt auf Rassenfanatiker und Neonazis eher auf ganz 
andere politische Aktivisten Anwendung (z.B. auf die während des Golfkriegs benutzte 
Aussage ,,Soldaten sind Mörder"). Außerdem dienen beide Paragraphen zwar dem Schutz 
einer Norm, also der Herstellung des ,,öffentlichen Friedens", aber kaum den Individual-
interessen der Opfer. 
 
Bei der Debatte um den "Race Relations Act" in Großbritannien wurden gegen eine 
strafrechtliche Verfolgung von Rassendiskriminierungen drei gewichtige Argumente 
angeführt: 
 
*  Angesichts der strengen Beweisregeln im Strafprozess gibt es oftmals Schwierigkeiten, 
   Rechtsgutverletzungen nachzuweisen, was häufig zu Freisprüchen führt. 
*  Möglicherweise werden Märtyrer geschaffen, ohne gleichzeitige effektive Hilfe oder 
   Entschädigung der Opfer. 
*  Teilweise hat die Einbeziehung von Ermittlungsbehörden und Strafgerichten eher eine 
   konfliktverschärfende Wirkung. 
 
Zu den beiden letzten Punkten sei noch hinzugefügt, dass die Interessen der Betroffenen in 
einer Konfliktschlichtung, die sich im wesentlichen in den Formen des Zivilprozesses bewegt, 
weit besser gewahrt werden. Denn im herkömmlichen Strafprozess ist das Opfer größtenteils 
auf die passive Rolle des Anzeigeerstatters oder bloßen Zeugen reduziert. Im Gegensatz dazu 
könnte es in einem Zivilprozess eine aktive Rolle übernehmen, um zum Ausgleich seines 
Schadens zu kommen. 
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Da der Artikel 3 Absatz 3 des bundesdeutschen Grundgesetzes ohnehin jede Art von 
Diskriminierung verbietet, könnten - ohne das Strafrecht zu bemühen - detaillierte 
Definitionen und Verfügungen in einem unterhalb der Verfassung angesiedelten Gesetz 
festgeschrieben werden. 
 
Diesem eigentlichen Antidiskriminierungsgesetz käme dann die Aufgabe zu, die 
Verfassungsvorgaben soweit zu konkretisieren, dass sie unter Privatpersonen unmittelbar 
verpflichtend und einklagbar sind. Dafür spricht auch, dass der Rechtsschutz für die von 
Diskriminierung Betroffenen in einem Gesetz gebündelt sein muss. Ein "Flickenteppich" von 
schwer auffindbaren Normen, die in den unterschiedlichsten Zivil- und Arbeitsgesetzen 
festgelegt sind, wäre hier eher hinderlich. Grundsätzlich kann ein Antidiskriminierungsgesetz 
zwei Zielrichtungen haben, die sinnvollerweise in einer Zielrichtung zu kombinieren wären. 
 
 
4.5 Zwei mögliche Ansätze: Individuelle  oder  Gruppengerechtigkeit 
 
Der auf individuelle Gerechtigkeit ausgerichtete Ansatz zielt darauf, als illegitim erachtete 
Entscheidungskriterien wie Herkunft oder ethnische Zugehörigkeit auszuschalten. Eine 
kritische Betrachtung dieses Ansatzes sieht darin den Versuch, das effiziente Funktionieren 
des Marktes und der daran Beteiligten zu sichern, indem bestimmte Entscheidungskriterien 
als ,,marktschädigend"  angesehen und von daher nicht akzeptiert werden. Daran anschließend 
wird auch darauf verwiesen, dass solch ein Ansatz wenig dazu beitragen kann, bestehende 
strukturelle Benachteiligungen abzubauen. Das heißt, eine einzelne diskriminierte Person 
kann in der oben beschriebenen Logik zwar gewisse "Erfolge" erzielen, doch dies nur im 
Hinblick auf die sie diskriminierende Person. An der sozialen Stellung gesellschaftlich 
diskriminierter Gruppen wird damit jedoch nichts geändert. 
 
Demgegenüber ist das Ziel des auf Gruppengerechtigkeit gerichteten Ansatzes die 
Sicherstellung von Chancengleichheit für alle gesellschaftlichen Gruppen. Zum einen geht es 
dabei um einen Ausgleich der Benachteiligung durch gezielte Fördermaßnahmen. Und zum 
anderen streben diese Modelle an, dass einzelnen Gruppen bestimmte Rechte, z.B. 
Klagerechte, eingeräumt werden. Doch auch diesem Ansatz wohnen einige Schwierigkeiten 
inne. Er setzt Kriterien voraus, die eine Entscheidung ermöglichen, ab wann eine Gruppe in 
erheblich größerem Ausmaß von Diskriminierungen betroffen ist als eine andere Gruppe. Das 
kann sicherlich nur von Fall zu Fall beurteilt werden, unterliegt im Einzelfall also immer 
richterlicher Rechtsanwendung. Durchaus fragwürdig erscheint es auch, 
Gruppenzugehörigkeiten festzulegen, da diese niemals starr und juristisch einwandfrei 
festzulegen sind. Nicht ohne Grund bezieht sich das Zivilrecht auf einzelne Rechtssubjekte. 
Trotz dieser problematischen Konstellation zeigen die Erfahrungen mit dem englischen bzw. 
US-amerikanischen Modell, dass Gruppenrechte durchaus in einem bürgerlichen 
Zivilrechtssystem verankert werden können 
 
 
 
5.  ANTIDISKRIMINIERUNGSARBEIT UND DER 11.9.01: 
    DIE ANTI-TERROR-PAKETE DES BUNDESINNENMINISTERIUMS  
 
 
Die  Terroranschläge  vom  11.09.2001  haben  nicht   nur  die   Behörden   in  den    USA  zu  
tiefgreifenden Gesetzesreformen zugunsten der vielbeschworenen "Inneren Sicherheit" 
veranlasst, sondern auch das Bundesinnenministerium zu sofortigem Handeln dahingehend 
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veranlasst. Sehr schnell wurde ein "Anti-Terror-Paket" geschnürt, welches eine weitreichende 
Demontage des bundesdeutschen Rechtsstaates und zudem eine ebenso weitreichende 
Verschlechterung der Situation von AsylbewerberInnen und MigrantInnen zur Folge hat. 
Mit dem "Anti-Terror-Paket" erfolgt nicht weniger als die nahezu vollständige 
Fundamentierung der Überwachung und Kontrolle unserer nichtdeutschen MitbürgerInnen. 
Eine öffentliche Auseinandersetzung mit besagtem "Anti-Terror-Paket" hat in wesentlichen 
Teilen der bundesdeutschen Gesellschaft trotz Protesten von Bürgerrechts- und 
Menschenrechtsorganisationen (u.a. auch das Anti-Diskriminierungsbüro Berlin e.V.) bisher 
leider nicht stattgefunden.  
 
In einem, zum großen  Teil   für   die   Öffentlichkeit   nicht   transparenten,  Verfahren  
zwischen  den regierenden Parteien wurden gravierende  Eingriffe  in die Grundfreiheiten und  
Grundrechte  aller  in  Deutschland  lebenden   Menschen   durchgepeitscht.  Angesichts   der  
Schwere  dieser   Eingriffe   wäre  aber   hierbei   eine   Diskussion  der  Vor-  und   Nachteile  
des Anti-Terror-Paketes schlichtweg unverzichtbar gewesen. Die Anti-Terror-Pakete haben 
nicht nur massive Auswirkungen auf das Zuwanderungsgesetz, sondern ändern zudem das 
Bundesgrenzschutzgesetz, das Bundesverfassungsschutzgesetz, das Bundeskriminalamt-
Gesetz, das Bundeszentralregister-Gesetz, das Vereinsgesetz, das Ausländergesetz, das 
Asylverfahrensgesetz und das Ausländerzentralregister-Gesetz, sowie das MAD1-Gesetz, das 
BND-Gesetz, das G-10-Gesetz2, das Sicherheitsüberprüfungsgesetz, das Pass- und 
Personalausweisgesetz, das Sozialgesetzbuch und das Luftverkehrsgesetz. 
 
Im Folgenden werden ausschnittsweise die für die in Deutschland lebenden AusländerInnen 
relevanten Inhalte des Anti-Terror-Paketes in seiner im Januar 02 gesetzlich in Kraft 
getretenen Version dargestellt:  
 
Allein aufgrund des Verdachts (!) auf Gefährdung der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung oder des Verdachts auf Unterstützung des internationalen Terrorismus kann 
AusländerInnen künftig die Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsgenehmigung 
verweigert werden. Dies kann außerdem zu einem Ausweisungsgrund für hier lebende 
AusländerInnen werden. Diese Ausweisungen können unverzüglich von den betreffenden 
staatlichen Organen vollstreckt werden und zugleich werden alle Möglichkeiten des 
Widerspruchs und der Klage gegen solche Ausweisungen abgeschafft. Hierbei besteht die 
Gefahr, dass selbst nicht-gewalttätige (vermeintliche) UnterstützerInnen von Gruppierungen, 
die sich für die Beseitigung von Unrechtsregimen in ihren Herkunftsländern einsetzen, davon 
betroffen sind und exilpolitische Tätigkeit a priori einem Terrorismusverdacht unterliegen. 
Ein Gesetz, das heute auch diejenigen getroffen hätte, die in den achtziger Jahren für den 
Sturz Pinochets oder des Apartheid-Systems in Südafrika politisch gekämpft haben, kann in 
einer Demokratie nur als inakzeptabel angesehen werden. Diese Verschärfung des 
Ausweisungsrechtes wird unzählige Menschen treffen, die weder mit den Anschlägen vom 
11.9.01 noch mit anderen Formen des Terrorismus irgendetwas zu tun haben. Allein die 
Formulierungen im Gesetzesentwurf sind so unpräzise gehalten und damit von den 
Ausländerbehörden und Botschaften der jeweiligen Länder frei nach ihren Interessen 
interpretierbar und deren Auslegung dann der behördlichen Praxis überlassen, dass man 
hierbei ohne Probleme von einem Gummiparagraphen sprechen kann. Ein Unterschied 
beispielsweise zwischen Terroristen und Freiheitskämpfern ist nicht festgelegt.  
 

                                                
1 Militärischer Abschirm Dienst (MAD) 
2 Gesetz, das das Abhören von Telekommunikationseinrichtungen regelt 



 19 

In einem ähnlichen Sinne problematisch ist die Änderung des Vereinsgesetzes, nach der 
ausländische Vereine in der BRD verboten werden können, wenn ihre Tätigkeit oder ihre 
Zwecke "die politische Willensbildung in Deutschland beeinträchtigt oder gefährdet, oder das 
friedliche Zusammenleben von verschiedenen Ausländergruppen in Deutschland 
beeinträchtigt oder gefährdet, oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland 
gefährdet...". Alle Vereine, die beispielsweise Gewaltanwendungen, aus welchem Grund auch 
immer unterstützen, können damit künftig verboten werden. Dies sieht auf den ersten Blick 
vernünftig aus, ist es aber nicht, da hiermit beispielsweise auch Vereine, die zum Kampf 
gegen das Taliban-Regime aufgerufen hätten, illegalisiert werden würden.  
 
Der Flüchtlingsschutz soll im Zuge des "Anti-Terror-Paketes" ebenfalls weiter  eingeschränkt 
werden: das gesetzliche Verbot der Abschiebung politisch Verfolgter in einen Staat, in dem 
ihr Leben wie auch ihre Freiheit bedroht sind, soll künftig nicht mehr gelten, wenn aus 
schwerwiegenden Gründen (d.h. wenn ein begründeter Verdacht vorliegt) angenommen 
werden kann, dass die betreffende Person Verbrechen gegen den Frieden, die Menschlichkeit 
oder Kriegsverbrechen begangen hat. Problematisch ist hier wiederum die Ausweisung allein 
auf einen begründeten Verdacht hin und die Nichtvereinbarkeit dieser Gesetzesänderung mit 
dem Grundgesetz (Artikel 1 und 2) sowie mit der Grund- und Menschenrechtscharta der 
Vereinten Nationen.  
 
Auch eine, alle in Deutschland lebenden Menschen gleichermaßen (wenn auch nicht mit 
gleicher Intensität — auch hier sind wieder Nichtdeutsche stärker betroffen) treffende, 
Gesetzesänderung soll hier noch kurz Erwähnung finden. Im Rahmen des sogenannten "Anti-
Terrror-Paketes" soll die Trennung von Geheimdiensten und Polizei, welche eine der Lehren 
aus den Erfahrungen mit der Gestapo des Dritten Reiches war, aufgehoben werden. Zum 
ersten Mal in der Geschichte der BRD bekommt der Verfassungsschutz Zugriffsrechte auf 
polizeiliche Verbunddaten und eine Beteiligung am Visumverfahren zugebilligt. Der 
Verfassungsschutz hat somit neuerdings polizeiähnliche Exekutivbefugnisse. Auch sollen 
Polizei und Verfassungsschutz die Möglichkeit haben, auf den gesamten Datenbestand des 
Ausländerzentralregisters zugreifen zu können.  
 
Weiterhin soll nach dem Willen des Bundesinnenministeriums eine identitätssichernde 
Sprachaufzeichnung bei AusländerInnen und AsylbewerberInnen zum Nachweis ihres 
Herkunftslandes erfolgen, um offensichtlich deren mögliche Abschiebung in ihr 
Herkunftsland zu erleichtern. Diese Maßnahme wird zudem um eine weitere ergänzt: 
Fingerabdrücke und andere "identitätssichernde Unterlagen" von Asylsuchenden sollen über 
einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg aufgehoben und automatisch mit allen polizeilichen 
Tatortspuren des Bundeskriminalamtes (BKA) abgeglichen werden. Ebenso sollen nach dem 
Willen des Bundesinnenministeriums die Geheimdienste der BRD Zugriffsrechte auf 
"elektronisch speicherbare Telekommuninkationsdaten" (Email, Telefon, Internet etc.), sowie 
auf die bei Telekommunikationsunternehmen, Banken und der Post anfallenden Daten 
erhalten. 
 
In Pässen und Personalausweisen dürfen künftig über personenbezogene Daten, Foto und                   
Unterschrift hinaus auch bestimmte biometrische Merkmale (von Fingern, Händen und 
Gesicht) in   verschlüsselter Form gespeichert werden3. Begründet wird dies nicht über den 
11. September,   sondern weil dadurch angeblich eine bessere Authentizitäts-Prüfung der 
Dokumente ermöglicht  werde. Zweifelhaft, denn Ausweisdokumente gelten schon heute als 
fälschungssicher. Offiziell gibt es keinen bekannten Fall des erfolgreichen Gebrauchs 

                                                
3  Vergl.: § 4 Passgesetz sowie § 1 Personalausweisgesetz 
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gefälschter Ausweise oder Pässe über einen längeren Zeitraum - dies war zumindest der 
Anhörung zum Anti-Terror-Paket im Innenausschuss des Bundestages zu entnehmen. 
Hilfreich sind biometrische Daten schon viel eher für einen den Kinderschuhen entstiegenen 
Überwachungsstaat, in dem Gesichtserkennungssoftware4, die seit einiger Zeit in England und 
neuerdings auch in Deutschland getestet wird, einen praktikablen technischen Level erreicht 
hat.  Diese Kombination würde es z.B. ermöglichen, durch Auswertung von Videomaterial5 
Personen nachträglich oder in Echtzeit zu identifizieren um z.B.. Bewegungsprofile zu 
erstellen. Voraussetzung dafür wäre eine zentral abrufbare biometrische Referenzdatei - im 
Gesetz nach Intervention des Datenschutzbeauftragten vorerst noch einmal ausdrücklich 
ausgeschlossen. Ihre Einrichtung ist zukünftig allerdings nur mit geringem technischen und 
finanziellen Aufwand verbunden. Die notwendigen Rohdaten werden komplett vorhanden 
sein. Während Regelungen über biometrische Daten in Pass und Ausweis für 
BundesbürgerInnen noch per Bundesgesetz genauer zu definieren sind, genügt bei 
MigrantInnen und Flüchtlingen bereits eine Rechtsverordnung des BMI. Hier ist also mit 
wesentlich früherer Umsetzung zu rechnen. Es besteht auch für sie kein Auskunftsanspruch 
über die zu ihrer Person gespeicherten Informationen. Ihre Daten können zudem von 
Sicherheitsbehörden problemlos abgerufen, verarbeitet und an andere Stellen weitergeleitet 
werden. 
 
Der Bundesgrenzschutz durfte schon heute verdachtsunabhängige Kontrollen auf Flughäfen, 
Bahnhöfen, in Zügen sowie in einem 30 km breiten Grenzstreifen durchführen. Dieser 
Grenzstreifen wird mit dem Anti-Terror-Paket auf 50 – 80 km ausgeweitet und erfasst somit 
weite Teile von Deutschland. Künftig sind zudem alle kontrollierten Personen zur 
Aushändigung ihrer Ausweisdokumente verpflichtet. Da Deutsche bis dato nicht gezwungen 
sind, ständig ihre Ausweise mitzuführen, trifft diese Maßnahme erneut insbesondere 
AusländerInnen. Willkürliche Datensammlungen auf Vorrat erfreuen wohl auch hier die 
Herzen der Sicherheitsstrategen. Die erweiterten BGS-Befugnisse ergäben, davon abgesehen, 
nach implizierter Logik eigentlich auch nur dann Sinn, wenn sie in ähnlicher Intensität auf 
alle Schengenstaaten ausgedehnt würden, denn wer einmal anderswo in die Schengenstaaten 
gelangt, lässt sich vom Abschottungsgehabe an der Ost -See und -Grenze auch nicht mehr 
aufhalten. 
 
Zeitnah startet in verschiedenen Bundesländern die im IMK-Beschluss bereits angekündigte 
Rasterfahndung. Die Berliner Innenverwaltung z.B. erwirkte bereits zehn Tage nach den 
Anschlägen einen richterlichen Beschluss, der die Anforderung von Datensätzen von aus 
bestimmten Ländern stammenden männlichen Nicht-EU-Bürgern zwischen 18 und 40 Jahren 
bei verschiedensten Institutionen und Stellen, z.B. bei den Berliner Universitäten und bei den 
Einwohnermeldestellen ermöglicht. Wie viele Menschen von der Rasterfahndung betroffen 
wurden, ist derzeit noch unklar, da diese bisher noch nicht in allen Bundesländern 
abgeschlossen worden ist und die Bundesregierung diesbezüglich kategorisch konkrete 
Angaben verweigert. Nach ersten Schätzungen wurden vermutlich mehrere Millionen 
personenbezogene Datensätze im Zuge der Rasterfahndung verwendet, mehrere tausend 
Menschen sind aufgrund der Übereinstimmung mehrerer Rasterkriterien, d.h. 
Übereinstimmungen von unterschiedlichen Datenspuren zu einer Person, die diese nach den 

                                                
4 z.B unter: http://www.visionics.com zu finden, oder auch einfach mal "faceit" in eine Suchmaschine 
eingeben... 
5 Bei großen Demonstrationen werden regelmäßig etliche Stunden Videomaterial von der Polizei gefertigt um 
anschließend oftmals unter Umgehung des Datenschutzes über viele Jahre als "Schulungsmaterial" aufbewahrt 
zu werden. Auch dieses Material könnte theoretisch zukünftig gesichtet und ausgewertet werden, es wäre 
möglich, dass Menschen völlig unerwartet nach vielen Jahren für frühere politische Aktivitäten eine Quittung 
präsentiert werden könnte. 
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festgelegten Kriterien als möglichen "Schläfer" in Betracht kommen lässt, bereits einer 
Überprüfung durch dazu beauftragte Sonderkommandos von BKA und LKAs unterzogen 
worden und waren daher zum Teil betroffen von Observation, Befragung des Umfeldes, 
Vorladungen und ähnlichen Schikanen. Die eigens beim BKA dafür eingerichtete Zentraldatei 
"Schläfer" soll im Februar 02 bereits 19.872 Verdächtige umfasst haben, wobei zu diesem 
Zeitpunkt verschiedene Bundesländer ihre Treffer noch nicht übermittelt hatten.6  Als 
Grobrasterkriterien wurden – so geht es zumindest aus Anfragen in verschiedenen 
Landesparlamenten hervor - folgende verwendet: “männlich, 18-40 Jahre, vermutlich 
islamische Religionszugehörigkeit, Wohnung im jeweiligen Bundesland, Student oder 
ehemaliger Student, keine Sozialhilfe, Geburtsland und/ oder Herkunft aus einem von (je nach 
Bundesland unterschiedlich) 16 - 35 aufgelisteten Staaten bzw. staatenlos, Staatsangehörigkeit 
“ungeklärt”  oder “unbekannt” . Bis dato ist allerdings nach offiziellen Angaben durch die 
Rasterfahndung kein einziger “Schläfer”  enttarnt worden, von denen es ja laut 
Nachrichtendiensten Tausende geben müsste. Dafür haben die Behörden verschiedentlich 
ihren Datenbestand aufstocken können. Die meisten Informationen sollten zwar bereits wieder 
gelöscht worden sein oder in naher Zukunft gelöscht werden, sogenannte “Zufallsfunde”  
werden aber dessen ungeachtet weiter verwendet. Inzwischen wurde die Rasterfahndung  in 
einigen Bundesländern durch die zuständigen Gerichte verboten. 
 
Die oben angeführten Punkte sind nur ein Teil der in den Anti-Terror-Paketen    enthaltenen 
Maßnahmen zur Terrorbekämpfung. Diese Maßnahmen bedeuten jedoch primär keinen 
Zuwachs der sogenannten "Inneren Sicherheit" in diesem Land, sondern vielmehr eine 
weitere Einschränkung der Grund- und Menschenrechte, insbesondere von BürgerInnen nicht-
deutscher Herkunft. Auch die in den Anti-Terror-Paketen vorhandenen Änderungen in 
Ausländer- und Asylgesetzgebung sprechen eine deutlich rassistische Sprache und sind 
sicherlich nicht dazu geeignet, die Sicherheit im Land zu gewährleisten, sondern verstärken 
sowohl in ihren realen Auswirkungen auf Menschen nicht-deutscher Herkunft, als auch in 
ihrer Signalwirkung nach Außen pauschale Vorurteile und Ressentiments. Die Integration von 
in Deutschland lebenden MigrantInnen wird dadurch noch weiter erschwert. Auch für die in 
den Anti-Terror-Paketen festgeschriebenen massiven zusätzlichen Ermächtigungen der 
Geheimdienste fehlt jegliche demokratische und rational durchdachte Legitimation.  
 
 
6.  DAS  ZUWANDERUNGSGESETZ DER  BUNDESREGIERUNG UND DESSEN   
    ERWEITERUNGEN  UND ERGÄNZUNGEN  NACH DEM   11.9. 2001  
 
 
Das Zuwanderungsgesetz (ZuwGE) beinhaltet die folgenden Teile: das Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG), was das bisher bestehende Ausländergesetz ersetzt, das neu gefasste 
Freizügigkeitsgesetz der EU, umfangreiche Änderungen des Asylverfahrensgesetzes, des 
Ausländerzentralregistergesetzes, des Asylbewerberleistungsgesetzes und des Staats-
angehörigkeitsgesetzes und Änderungen sozial- und leistungsrechtlicher Grenzen für sich in 
Deutschland aufhaltende Flüchtlinge und MigrantInnen, sowie eine Reihe weiterer 
Gesetzesänderungen, die jedoch für die Anti-Diskriminierungsarbeit des ADB nicht von so 
großer Relevanz sind, dass sie hier angeführt und erläutert werden müssten. Grundlage der 
Analyse des Zuwanderungsgesetzes ist der Gesetzesentwurf der Bundesregierung (Stand 
15.01.03), da zur Zeit der Erarbeitung des Jahresberichtes 2002 noch keine Einigung der 
großen Parteien in Sichtweite war, nachdem das Verfassungsgericht einen Verfahrensfehler 

                                                
6 Peter Busch, Rasterfahndung - gegenwärtige Gefahr für die Grundrechte, in: Bürgerrechte und Polizei (CILIP), 
Nr. 1/02; S. 74  
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bei der Abstimmung über das Zuwanderungsgesetz im Bundesrat beanstandet hat und das 
Gesetz für nichtig erklärte. (Der damalige Bundesratspräsident Klaus Wowereit hatte das 
uneinheitliche Abstimmungsverhalten Brandenburgs als Zustimmung gewertet.) Somit wird 
wahrscheinlich das endgültige Zuwanderungsgesetz noch repressivere und härtere 
Regelungen für die in Deutschland lebenden AusländerInnen beinhalten, da die SPD, um die 
Zustimmung im Bundesrat zu erhalten, auf die Union zugehen wird. Das Zuwanderungsgesetz 
soll primär dazu dienen, die Zuwanderung in die Bundesrepublik zu kontrollieren. Allerdings 
soll die Arbeitskräftezuwanderung auch zur Begründung massiver Einschränkungen des Asyl- 
und Flüchtlingsrechts sowie des Ausländerrechts dienen — ein Fakt, der in der öffentlichen 
Diskussion zum Thema kaum Beachtung findet. Das Ausmaß der Verschärfungen dürfte, 
zusammen mit den Neuerungen der Anti-Terror-Pakete, eine Dimension annehmen, die 
vergleichbar mit der faktischen Abschaffung des Asylrechts 1993 ist.  
 
Vier Paragraphen im Entwurf für das (das bisherige Ausländergesetz ersetzende) 
Aufenthaltsgesetz dienen der Regelung der Zuwanderung von Arbeitskräften. Diese 
beinhalten jedoch für AusländerInnen keinerlei Rechtsansprüche. Die Umsetzung dieser vier 
Paragraphen liegt also bei den Bundesministerium des Innern und für Arbeit, den 
Arbeitsämtern, dem neugegründeten Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und dem 
Bundesrat. Angesichts hoher Arbeitslosigkeit ist also mit einer eher zurückhaltenden 
Handhabung zu rechnen und somit kann, entgegen den offiziellen Verlautbarungen von Seiten 
der Regierung, auch weniger Arbeitskräftezuwanderung als bisher stattfinden. Auch die 
Zuwanderung qualifizierter ausländischer Arbeitskräfte muss also nicht zwangsläufig durch 
das Gesetz befördert werden.  
 
Viel bedeutsamer für die Arbeit des ADB sind aber die im Entwurf für das 
Zuwanderungsgesetz enthaltenen massiven Restriktionen für in Deutschland lebende 
MigrantInnen. Der Zugang zu einem dauerhaften Aufenthaltsrecht wird durch die 
Abschaffung der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis und die erheblich verschärften 
Anforderungen an MigrantInnen, die eine unbefristete Niederlassungserlaubnis (diese ersetzt 
die unbefristete Aufenthaltserlaubnis) erlangen möchten, erheblich erschwert. Die 
Anforderungen zur Erlangung einer unbefristeten Niederlassungserlaubnis umfassen neben 
dem Nachweis ausreichender schriftlicher (nicht mündlicher) Sprachkenntnisse (wodurch 
MigrantInnen, die - aus welchen Gründen auch immer - keinerlei Schulbildung in ihrem 
Heimatland erfahren haben, per se davon ausgeschlossen werden) auch den Nachweis von 60 
Rentenversicherungsbeiträgen und die Absolvierung einer Staatsbürgerkundeprüfung. 
Weiterhin wird der Kindernachzug, in allein aus ethischen und moralischen Gesichtspunkten 
überaus fragwürdiger Weise, auf ein Alter von 12 Jahren beschränkt. Kinder über 12 Jahre 
gelten offenbar, sofern sie keinen deutschen Pass haben, als volljährig und haben kein 
Anrecht auf die eigenen Eltern. Diese Regelung gilt selbstverständlich nicht für den Nachzug 
von Kindern von Ausländern, die als „Hochqualifizierte“  den Interessen und Bedürfnissen der 
Wirtschaft und der BRD dienlich sind. Bei dieser Personengruppe beträgt das Nachzugsalter 
für Kinder 18 Jahre. Der demokratische Rechtsgrundsatz „Gleiches Recht für alle“  erscheint 
hier nur noch als reine Farce. 
 
Weitere Mängel finden sich in den im Gesetzentwurf enthaltenen Einschränkungen des 
Asylrechts: keine Anerkennung der UN-Kinderrechtskonvention, keine Anerkennung von 
Nachfluchtgründen (d.h. rein formal begründete Ablehnung politisch Verfolgter, wenn sie 
sich erst im Exil politisch engagiert haben, was einem Maulkorb für alle sich politisch in 
Deutschland engagieren wollenden AsylbewerberInnen gleichkommt) und diverse andere rein 
formal begründete Ablehnungsmöglichkeiten. 
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Der Flüchtlingsschutz wird ebenfalls weiter eingeschränkt: die Duldung wird in Zukunft 
durch eine Bescheinigung ersetzt werden, die vor allem die Abschiebung der Betroffenen 
wesentlich erleichtert, indem die Pflicht zur Ankündigung einer Abschiebung bei mehr als 12-
monatigem Besitz einer solchen Bescheinigung enthalten ist. Hinzu kommen ein absolutes 
Arbeitsverbot und der Entzug bereits in der Vergangenheit erteilter Arbeits- und 
Ausbildungserlaubnisse. Diese, die Duldung ersetzende, Bescheinigung wird zu einer 
weitgehenden Illegalisierung der bisher geduldeten Menschen in Deutschland führen. 
Legalisierungsregelungen für in Deutschland lebende AusländerInnen ohne Status sind weder 
vorgesehen noch werden sie diskutiert. Der Arbeitsmarktzugang soll, sowohl für 
Asylsuchende, Flüchtlinge wie auch für Menschen ohne Status, weiter erschwert werden. 
 
Ein weiteres Beispiel für die kontinuierliche Diskriminierung von Flüchtlingen ist die 
Beibehaltung der sogenannten „sicheren Drittstaatenregelung“  im Zuwanderungsgesetz, bei 
der die Deutschland umgebenden Staaten zu solchen erklärt werden, in denen Flüchtlinge 
bereits vor Verfolgung geschützt werden. Flüchtlinge, die von sicheren Drittstaaten versuchen 
nach Deutschland einzureisen, werden  sofern sie aufgegriffen werden sofort in den sicheren 
Drittstaat abgeschoben. Jede/r MigrantIn, der/die trotzdem nach Deutschland einreisen will, 
ist zu einer unerlaubten Einreise gezwungen und wird damit unverzüglich kriminalisiert und 
in die Illegalität gedrängt.  
 
Hinzu kommt, dass Flüchtlinge, denen von staatlicher Seite aufgrund fehlender Papiere o.ä. 
eine falsche Identität unterstellt wird,  künftig bundesweit in sogenannten „Ausreisezentren“  
leben müssen, die in einigen Bundesländern bereits erprobt wurden. In diesen Ausreisezentren 
werden die Flüchtlinge einer „ intensiven sozialen Betreuung unterliegen“, die sie zur Ausreise 
nötigen soll. Kinder und psychisch traumatisierte Flüchtlinge sind von dieser Regelung nicht 
ausgenommen. Die bisherige Erfahrung in den Bundesländern, die bereits Ausreisezentren 
geschaffen haben, zeigt jedoch, dass in vielen Fällen Flüchtlinge zu Unrecht dort landen. 
Zudem ist offensichtlich, dass psychische Zermürbung und das oft damit einhergehende 
Abdrängen von Menschen in die Illegalität Folgeerscheinungen der Ausreisezentren sind. 
Auch gibt es keine zeitliche Begrenzung für eine Maximaldauer der Unterbringung in 
Ausreisezentren, so dass diese zwar nicht de jure aber de facto den verlängerten Arm der 
Abschiebeknäste darstellen. Im Übrigen wird auch die menschenunwürdige Praxis der 
Abschiebehaft (an anderer Stelle wird darauf näher eingegangen)  für Flüchtlinge im neuen 
Zuwanderungsgesetz weiter beibehalten.  
 
Auch das Asylbewerberleistungsgesetz, seit langem Gegenstand der Kritik von 
Menschenrechtsorganisationen, soll auf Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis ausgeweitet 
werden und alle AusländerInnen mit humanitärem Aufenthaltstitel (z.B. Kriegsflüchtlinge) 
fallen darunter. In diesem Kontext werden immer mehr AsylbewerberInnen und Flüchtlinge 
ihre Sozialleistungen künftig auf niedrigster Stufe und primär in Sachleistungen oder via 
Chipkarten beziehen müssen. 
 
Weiterführend wird zudem die Residenzpflicht nicht abgeschafft, sondern ebenso 
ausgeweitet. Künftig sind davon nicht mehr nur AsylbewerberInnen, sondern auch 
Flüchtlinge mit Bescheinigung, ausreisepflichtige (illegalisierte) Flüchtlinge und ein Teil der 
Flüchtlinge mit humanitärem Aufenthaltstitel betroffen. Ein neuer Ausweisungsgrund findet 
sich im Versuch der Einschleusung von Ausländern und der Beihilfe zum illegalen 
Aufenthalt, sowie in dem ausländerrechtlichen Teil des Anti-Terror-Paketes (z.B. Gefährdung 
der freiheitlich-demokratischen Grundordnung). Ebenfalls werden eine restriktivere 
Handhabung der Visa-Erteilung und die erweiterte Grenzüberwachung den Flüchtlingen die 
Einreise weiter erschweren. 
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Die lange Liste der im Zuwanderungsgesetz enthaltenen Verschlechterungen und 
Restriktionen für in Deutschland lebende AusländerInnen ließe sich noch weiter fortsetzen. 
Fest steht, dass das Zuwanderungsgesetz aus menschenrechtlichen Gesichtspunkten 
keinesfalls als fortschrittlich angesehen werden kann. Das Gesetz ist folglich primär nach 
ökonomischen, nicht aber nach menschenrechtlichen Überlegungen gestaltet, wodurch es 
entgegen aller gegenteiligen Beteuerungen noch mehr Menschen als bisher in die Illegalität 
zwingen wird. Daher muss es auch in Zukunft Aufgabe des ADB sein, auf einer nach 
menschenrechtlichen Kriterien gestalteten Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik zu 
beharren. Einer derart ausgeformten Einwanderungspolitik steht der Entwurf für das 
Zuwanderungsgesetz in großen Teilen konträr entgegen. 
  
 
7. AKTIVITÄTEN DES VEREINS 
 
 
7.1 Beratungstätigkeit / Einzelfälle 
 
Im folgenden sollen einige besonders interessante, schwierige oder als exemplarisch     gelten 
könnende Fälle, die das ADB im letzten Jahr bearbeitet hat, dargestellt werden. So sollen 
einige Beispielfälle dazu dienen, den praktischen Teil der alltäglichen Arbeit des ADB 
darzustellen und deutlich zu machen, warum Anti-Diskriminierungsarbeit in Deutschland 
nötig und wichtig ist: 
 
a) Kriminalisierung / Diskriminierung  
 
    Fall 1. 
 
Aufgrund eines Zwischenfalls im Januar 2002 baten uns die Brüder K. um Unterstützung. 
Sie sind irakischer Herkunft, besitzen seit 1991 die deutsche Staatsbürgerschaft und arbeiten 
als Taxifahrer. 
Die Brüder K. hatten Nachtschicht. Während einer Arbeitspause am Kurfürstendamm wurden 
sie von zwei ihnen entgegenkommenden Jugendlichen grundlos mit rassistischen Äußerungen 
beschimpft. Es fielen Worte wie "Kanaken" und "Scheiß Ausländer". Trotz wiederholter 
Aufforderungen damit aufzuhören wurden die beiden  immer aggressiver. Die Situation 
eskalierte und artete in eine Prügelei aus, in der die Jugendlichen auf die Brüder einschlugen. 
Die Brüder verhielten sich weiter friedlich, aber die stark alkoholisierten Angreifer waren 
nicht ansprechbar und reagierten nicht auf die wiederholten Aufforderungen der Taxifahrer, 
von ihnen abzulassen. Erst als einer der Brüder aus Notwehr einem der Angreifer mit einer 
herumliegenden Flasche auf den Kopf  schlug, hörte dieser auf, auf ihn einzuprügeln. Beide 
Angreifer konzentrierten sich dann auf den anderen Bruder und verletzten ihn dermaßen, dass 
er später ins Krankenhaus gebracht werden musste. 
Als die Polizei  erschien, wurden alle vier Beteiligten festgenommen. Einer der Brüder wurde 
ohne ersichtlichen Grund sofort für den Haupttäter gehalten und, es wurden ihnen 
Handschellen angelegt. Dann wurden beide in die nächstliegende Polizeidienststelle gebracht. 
Was mit den Jugendlichen passierte, ist nicht bekannt. 
In der Dienststelle wurden die Personalien der Brüder K. aufgenommen. Es wurden weder 
Fragen bezüglich des Tatherganges gestellt, noch wurde ein Protokoll geführt, was 
normalerweise Vorschrift ist. Statt dessen führten die Beamten, in Anwesenheit der Brüder, 
untereinander eine Diskussion darüber, ob diese nun Opfer oder Täter sind.  
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Die Brüder wurden automatisch als Täter angesehen. Die Möglichkeit, den tatsächlichen 
Tathergang zu schildern, wurde ihnen nicht gegeben und selbst der Bitte, ein Telefonat mit 
einem Angehörigen führen zu dürfen, wurde nicht stattgegeben.  
 
Eine inzwischen durch die  Polizei am Tatort durchgeführte Zeugenbefragung entlastete die 
beiden Brüder und identifizierte sie klar als Opfer eines rassistischen Übergriffs. Auch von 
der Kriminalpolizei erhielt die betreffende Dienststelle  eine dementsprechende telefonische 
Information. Trotz dieser Tatsache wurden die Brüder in getrennte Zellen gebracht. Nach 15 
Minuten brachte man den Verletzten endlich in ein Krankenhaus, den Bruder hielt man 1 
Stunde in der Zelle fest. Die Brüder K. haben Anzeige wegen Körperverletzung erstattet, 
jedoch gegen unbekannt, da es nicht möglich war, die Namen der Beschuldigten zu ermitteln, 
obwohl auch diese am Tatort festgenommen worden waren. 
 
Das ADB setzte sich mit dem Polizeivizepräsidenten und dem Innensenator in Verbindung. 
Ihnen wurde die schriftliche Darlegung des Falls zugesandt. Ein Schreiben ging auch an die 
Ausländerbeauftragte des Senats, mit der Bitte um Kenntnisnahme und eventuelle 
Unterstützung. Durch ein Schreiben des Büros der Ausländerbeauftragten des Senats erfuhren 
wir, dass bereits im Januar in der entsprechenden Dienststelle ein intensives Gespräch 
stattfand, an dem die Brüder K., sowie  unter anderem der Vertreter der Clearingstelle 
Ausländer-Polizei und ein Mitarbeiter des Büros der Ausländerbeauftragten teilnahmen. Im 
Verlauf dieses Gesprächs wurden – nach ausführlicher Betrachtung des Tathergangs – 
Handlungsmöglichkeiten wie z.B. Strafanzeige oder Dienstaufsichtsbeschwerde erörtert.  
Die Brüder K. hatten bereits einen Rechtsanwalt beauftragt, Strafanzeige zu stellen. Von 
Seiten der Clearingstelle Ausländer-Polizei und des Büros der Ausländerbeauftragten wurde 
ihnen für den Fall weiteren Klärungsbedarfs Unterstützung zugesagt. 
 
 
Fall 2. 
 
Herr D. schilderte uns im März 2002 folgenden Vorfall: 
Er begab sich  an einem Nachmittag zwecks Einkaufsbummel  in ein größeres Kaufhaus. In 
der ersten  Etage, wo sich die Herrenabteilung befand,  bemerkte er, dass ihm ein 
uniformierter Mitarbeiter gefolgt war, der sich neben ihn stellte und ihn fragte, ob er ihm 
helfen könne. Darauf entgegnete Herr D.: „ Ich brauche keine Hilfe, helfen sie sich selbst.“  
Es kam zur Diskussion. Herr D. war sehr aufgebracht über das Verhalten des Mannes. Ihm 
war unverständlich, was dieser Mann eigentlich von ihm wollte. Würde er Hilfe oder 
Beratung  benötigen, hätte er sich an die in seiner Nähe befindliche Verkäuferin gewandt. 
Wahrscheinlich – so sagte sich Herr D. – wurden ihm aufgrund seines fremdländischen 
Aussehens Diebstahlsabsichten unterstellt und er deshalb beobachtet und gezielt 
angesprochen.  
 
Herr D. war so erregt, dass er dieses Kaufhaus verließ und seinen Einkauf in einem anderen 
Kaufhaus tätigte. Danach kam er nochmals in das besagte Kaufhaus zurück und beschwerte 
sich bei einer Abteilungsleiterin über das Ereignis. Nachdem er ihr den Vorfall geschildert 
hatte, entgegnete sie ihm, der betreffende Mitarbeiter wäre nur seiner Arbeit nachgegangen. 
Herr D. fühlte sich durch das Verhalten des Mitarbeiters diskriminiert und möchte rehabilitiert 
werden. Das ADB verfasste im Auftrag von Herrn D. ein Schreiben an das Kaufhaus, mit der 
Bitte um Stellungnahme zu diesem Vorfall und dem Vorschlag, ein klärendes Gespräch mit 
den Beteiligten zu führen. Die Zeit verging, es gab keine Reaktion. Das ADB setzte sich 
nochmals schriftlich mit dem Kaufhaus in Verbindung. Es folgte ein Anruf des zuständigen 
Bereichsleiters  der Sicherheitsfirma, die für besagtes Kaufhaus arbeitet. Dieser teilte uns mit, 
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dass mit dem Mitarbeiter ein Gespräch geführt wurde. Daraufhin weisen sie die Darstellung 
von Herrn D. zurück, da sich ihr Mitarbeiter keiner Schuld bewusst sei, im Gegenteil, Herr D. 
selbst habe sich äußerst unangemessen aufgeführt. Deshalb wollten sie ursprünglich auch gar 
nicht auf das Schreiben vom ADB reagieren.  
 
ADB informierte Herrn D. schriftlich über die Haltung der Sicherheitsfirma und über deren 
Ablehnung eines klärenden Gesprächs, verwies auch auf die Möglichkeit, dass Herr D. den 
Vorfall an die Öffentlichkeit bringen oder auch rechtliche Schritte unternehmen könne. Eine 
Kopie dieses Briefes wurde an das Kaufhaus gesandt. Etwas später erhielten wir von der 
Sicherheitsfirma die Kopie eines Schreibens, das sie an Herrn D. gerichtet hatten und in dem 
sie ihn um Entschuldigung baten, falls er sich durch das Vorgehen des Mitarbeiters belästigt 
gefühlt haben sollte. 
 
 
b) Erteilung eines Führerscheins für Asylbewerber 
 
Fall 3. 
 
Herr M., der vor über 2 Jahren als Asylbewerber aus dem Iran nach Berlin kam, stellte bereits 
Anfang des Jahres 2000 einen Antrag auf Umschreibung seines iranischen Führerscheins zum 
Erhalt eines deutschen  Führerscheins. Monate später erhielt er ein Schreiben vom 
Landeseinwohneramt mit dem Hinweis, dass er sich dafür einer theoretischen und praktischen 
Prüfung unterziehen muss, die nur unter Hinzuziehen einer Fahrschule erfolgen kann. 
Nachdem er die verlangten Prüfungen absolviert hatte, sprach Herr M. unter Mitführung aller 
entsprechenden Unterlagen bei der zuständigen Stelle vor, um seinen neuen Führerschein in 
Empfang zu nehmen. Dort erhielt er jedoch lediglich einen "vorläufigen Nachweis der 
Fahrberechtigung" mit 6monatiger Gültigkeit. Die Verweigerung der Aushändigung eines 
regulären Führerscheins wurde auf Nachfrage von Herrn M. damit begründet, dass es eine 
neue Bestimmung gäbe, nach der Asylbewerber grundsätzlich nur eine solche "vorläufige 
Fahrerlaubnis" erhalten dürfen. Trotz seiner Bitte wurde ihm nicht ermöglicht, in diese 
besagte neue Bestimmung Einsicht zu nehmen. Eigentlich hätte Herr M. schon bei 
Antragstellung auf die Existenz einer solchen Vorschrift hingewiesen werden müssen. Er 
hätte in dem Fall, in Anbetracht der mit den Prüfungen verbundenen finanziellen 
Aufwendungen, unter Umständen den Antrag nicht gestellt. 
 
Das ADB erstellte im Auftrag von Herrn M. ein Schreiben an das Landeseinwohneramt 
Berlin, Referat Fahrerlaubnisse,  in dem der Fall  dargestellt wurde und bat um eine Kopie der 
Vorschrift, nach der Asylbewerber nur eine "vorläufige Fahrerlaubnis" erhalten dürfen. Eine 
Kopie dieses Schreibens schickten wir auch an den Innensenator, welcher die Angelegenheit 
an die fachaufsichtführende Senatsverwaltung für Stadtentwicklung weiterleitete. Das Referat 
Fahrerlaubnisse teilte uns schriftlich mit,  dass der für die Erteilung einer Fahrerlaubnis 
verlangte Identitätsnachweis ausschließlich durch Vorlage eines gültigen Reisepasses zu 
erfolgen hat, somit die durch die Ausländerbehörde ausgestellte Aufenthalts-gestattung nicht 
als eindeutiger Nachweis anerkannt wird und Herr M. aus dem Grunde lediglich eine 
vorläufige Fahrberechtigung erhalten hatte. Zudem würde eine seit April geltende verschärfte 
Vorschrift besagen, dass auch solche Fahrberechtigungen bei fehlendem amtlichen Nachweis 
über Ort und Tag der Geburt (Identitätsnachweis) nicht mehr erteilt werden dürfen. 
 
Um diesen Nachweis zu führen legte Herr M. daraufhin dort eine beglaubigte Übersetzung 
der iranischen Geburtsurkunde vor. Doch auch diese Dokumente wurden vom  Referat 
Fahrerlaubnisse nicht akzeptiert. Das ADB setzte sich erneut mit der übergeordneten 
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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Verbindung und fragte nach, warum ein iranisches 
Dokument in der BRD nicht akzeptiert wird. Außerdem habe Herr M. bereits vor Einführung 
der neuen Bestimmungen seine Fahrprüfung absolviert und somit Anspruch auf die 
Ausstellung eines Führerscheins. Daraufhin war die Senats-verwaltung bereit prüfen zu 
lassen,  ob im Fall von Herrn M. die von ihm vorgelegten Dokumente doch als 
Identitätsnachweis anerkannt werden können, unter Berücksichtigung der von uns geltend 
gemachten Tatsache, dass er schon vor Inkrafttreten der neuen Regelung seinen Antrag 
gestellt und die geforderten Prüfungen abgelegt hatte.  
 
Die Entscheidung wurde wiederum dem Referat Fahrerlaubnisse des LEA übertragen, 
welches erneut die Anerkennung ablehnte. Wie sich nach Überprüfung herausstellte, war bei 
der Übersetzung der Geburtsurkunde ein Schreibfehler im Geburtsdatum unterlaufen, was 
zum Anlass für die Ablehnung genommen wurde. Nach Korrektur wurde die übersetzte 
Geburtsurkunde nochmals der bearbeitenden Einrichtung übersandt.  
Eine endgültige Entscheidung stand Ende des Jahres noch aus.  
 
 
c) Schulwechsel  
 
Fall 4. 
 
Frau R., eine Asylbewerberin aus Aserbaidschan, kam in unsere Beratungsstelle mit der Bitte, 
sie bei den Formalitäten eines Schulwechsels ihrer beiden 7 und 8 Jahre alten Töchter zu 
unterstützen. Die beiden Mädchen, selbst sehr um freundschaftliche Beziehungen zu ihren 
Mitschülern bemüht, wurden von diesen kaum in ihre spielerischen Aktivitäten und 
Gespräche einbezogen, ja sogar oft zurückgewiesen. Es war abzusehen, dass die Enttäuschung 
darüber dazu führen könnte,  dass sich die Mädchen zurückziehen, inaktiv und demotiviert 
werden. Dies und der mangelnde Austausch mit anderen Kindern können sich auf längere 
Sicht auf die schulischen Leistungen, natürlich auch den Erwerb der deutschen Sprache, 
negativ auswirken und die Gesamtentwicklung, insbesondere die Herausbildung sozialer 
Fähigkeiten, erheblich behindern. 
 
Das ADB wandte sich schriftlich an das zuständige Schulamt, stellte den Sachverhalt dar und 
bat um Unterstützung im Anliegen von Frau R. Unabhängig davon begleitete eine 
Mitarbeiterin des ADB Frau R. als es darum ging, ein Gespräch mit der Direktorin der Schule 
zu führen. Wir wollten sie um Unterstützung und Befürwortung des Schulwechsels bitten. 
Leider ließ man sie erst gar nicht zu ihr. Die Sekretärin teilte ihnen sehr unfreundlich mit, 
dass sie nach Hause gehen sollten,  Terminvereinbarungen würden sowieso nur telefonisch 
gemacht.  Auch der Versuch, wenigstens mit der Lehrerin der beiden Mädchen zu reden, 
scheiterte an der distanzierten und doch sehr unfreundlichen Art dieser Person. Sie ließ sich 
auf kein Gespräch ein, sagte vielmehr, sie werde der Tochter einen Termin mitteilen, an 
welchem sie dann bereit wäre mit der Mutter zu reden. Nach diesem doch sehr unerfreulichen 
Erlebnis, begaben sich Frau R. und unsere Begleitung zu der Schule, an der die 2 Mädchen 
gern aufgenommen werden wollten. Dort trat man ihnen wesentlich freundlicher und 
auskunftsbereiter entgegen. Sie erfuhren, dass die Umschulung kein Problem darstellen 
würde, sobald vom Schulamt das schriftliche Einverständnis. vorliege. 
 
Nach einigen Telefongesprächen des ADB mit der zuständigen Bearbeiterin des Schulamtes 
wurde das Einverständnis erteilt und die beiden Mädchen konnten sich auf  neue Lehrer und 
hoffentlich zugänglichere Mitschüler freuen. 
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d) Leistungen nach § 2AsylbLG  /  Möglichkeit des Bezugs eigenen Wohnraums  
 
Fall 5. 
 
Familie R., Bürgerkriegsflüchtlinge aus Ex-Jugoslawien, wandte sich im März 2002 an das 
ADB. Wie viele andere Flüchtlingsfamilien auch haben sie große Schwierigkeiten, die 
wichtigsten Bedürfnisse des täglichen Lebens – gerade auch für die drei Kinder im Alter von 
13, 11 und 6 Jahren – aus den ihnen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) 
zuerkannten geringen Sach- und Geldmitteln decken zu können.Anfang des Jahres 2002 
hatten sie deshalb einen Antrag auf Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG  
gestellt und immer noch keinen Bescheid erhalten. Mit der Gewährung von Leistungen nach § 
2 ist zumeist auch die Genehmigung verbunden, anstelle der Wohnheimunterkunft eine eigene 
Wohnung zu beziehen, deren Mietkosten bis zu einer bestimmten Obergrenze vom Sozialamt 
übernommen werden. 
 
Frau R. hat infolge einer schweren Traumatisierung durch die Erlebnisse im Bürgerkrieg 
starke psychische und körperliche Beschwerden, u.a. Angstzustände, Schlafstörungen, 
ständige Kopfschmerzen und Depressionen sowie Angst vor Menschenansammlungen und 
dem Aufenthalt in kleinen Räumen. Da sich nach ärztlicher Ansicht ihr Zustand in letzter Zeit 
verschlechtert hatte, und die Lebensumstände im Wohnheim (Platzmangel, ständige Unruhe 
und Lärm, unzureichende hygienische Bedingungen) zu dieser Verschlechterung beitrugen, 
war ein möglichst schneller Umzug in eine private Unterkunft dringend geboten.  
Das ADB setzte sich telefonisch mit der zuständigen Sachbearbeiterin beim Sozialamt in 
Verbindung, um den  Stand der Angelegenheit zu erfahren und den Grund für die lange 
Bearbeitungszeit.  Man berief sich auf  hohe Arbeitsbelastung und darauf, dass noch 
Auskünfte von der Ausländerbehörde eingeholt werden müssen, um eine Entscheidung zu 
treffen, versprach aber eine umgehende weitere Bearbeitung sowie rückwirkende Zahlungen 
im Falle der Genehmigung. 
 
Einige Wochen später suchte Familie R. wiederum unsere Beratungsstelle auf. Es hatte sich 
noch nichts getan. Auf schriftlichem Wege erinnerte ADB das Sozialamt an die telefonisch 
zugesagte schnellstmögliche Prüfung des Antrags, und verwies dabei noch einmal auf die für 
Frau R. und auch für die Kinder schwer erträglichen Lebensumstände im Wohnheim.  
Wir erhielten daraufhin den Bescheid, dass die angeforderten Informationen von der 
Ausländerbehörde immer noch nicht vorlägen. Es folgte die Urlaubszeit, während der die 
entscheidungsbefugte Sachbearbeiterin nicht erreichbar und ein Vertreter nicht aussagefähig 
war. Im August forderte das ADB das Sozialamt nochmals auf, bei der Ausländerbehörde die 
zur Entscheidung benötigten Informationen dringlich anzumahnen. Erst nach weiteren 3 
Monaten wurde dann schließlich die Bewilligung erteilt. Familie R. hat inzwischen eine 
eigene Wohnung bezogen und erhält die beantragten Leistungen.  
 
Das gleiche Anliegen, nämlich die Beantragung von Leistungen nach § 2 des AsylbLG, 
trugen im gleichen Jahr noch mehrere andere Familien dem ADB vor. Wir waren beim 
Formulieren der Anträge behilflich, wandten uns zusätzlich selbst an die Sozialämter, um die 
Lage der betreffenden Familien und die Notwendigkeit der beantragten Leistungen zu 
verdeutlichen. Da bisher noch keine weiteren Rückmeldungen über positive oder negative 
Entscheidungen vorliegen, wird ADB in angemessener Frist bei den Ämtern nachfragen.  
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e) Unterstützung bei Wohnungssuche   
 
In der Regel sind Asylbewerber und Flüchtlinge  bis zum Entscheid über ein Bleiberecht in 
Deutschland – was einige Monate, unter Umständen aber auch 8 – 10 Jahre und länger dauern 
kann – in Gemeinschaftsunterkünften, untergebracht. Beengte Wohnverhältnisse, mangelhafte 
sanitäre Einrichtungen, Ruhestörungen durch Mitbewohner und ein ständiger Geräuschpegel  
sind,  trotz der verantwortungsbewussten Arbeit einiger Heimleitungen und Sozialarbeiter, 
mit dem Leben dort verbunden. Unter bestimmten Voraussetzungen wird jedoch der Bezug 
einer eigenen Wohnung  genehmigt und die entsprechenden Mietkosten bis zu einer 
bestimmten Obergrenze von der Zentralen Leistunsstelle für Asylbewerber (ZLA) bzw. dem 
Sozialamt getragen. Doch der Erhalt einer solchen Genehmigung und Kostenübernahme-
bescheinigung bedeutet noch lange nicht, dass der ersehnte Umzug in eine private Unterkunft 
auch realisierbar ist. Diese Asylbewerber- und Flüchtlingsfamilien (insbesondere diejenigen 
mit mehreren Kindern)  stehen zumeist vor der fast unüberwindbaren Schwierigkeit, eine 
Wohnung zu den entsprechenden Konditionen (festgesetzte Mietkostenobergrenze) zu finden.  
Nach dem Scheitern der eigenen Bemühungen haben sich mehrere ratlos vor diesem Problem 
stehende Menschen an das ADB gewandt. 
 
Nicht nur die Knappheit von Wohnungen zu günstigen Mieten stellt das Haupthindernis dar, 
sondern die Nichtbereitschaft vieler Wohnungsbaugesellschaften (mit vereinzelten 
Ausnahmen), an Asylbewerber zu vermieten. (Als Begründung wird u.a. angeführt, dass 
deren Aufenthalt in Deutschland im Falle der Nichtverlängerung des Aufenthaltstitels durch 
die Behörden unvorhergesehen enden könnte, und dann die Wohnung mangels Nachmieter 
längere Zeit keine Mieteinnahmen brächte, oder dass man auf eine ausgewogene soziale 
Zusammensetzung der Wohngegend achten müsse). Belangen kann man die betreffenden 
Vermietergesellschaften wegen dieses offensichtlich benachteiligenden Vorgehens leider 
nicht. (Sie berufen sich auf ihr Recht, Bewerber nach freier Entscheidung anzunehmen oder 
abzulehnen).  Trotzdem ist es dem ADB in einigen Fällen  gelungen, eine größere 
Aufgeschlossenheit einzelner Vermietergesellschaften zu bewirken (indem es z.B. in 
Schreiben und Telefonaten auf  besondere Härtefälle aufmerksam machte), so dass die 
betreffenden Familien eine Wohnung erhielten.  
 
 
7.2 Projekte und Arbeitsgemeinschaften 
 
7.2.1 Fahr t zur  Gedenkstätte Auschwitz 
 
Wie im letzten Jahr organisierte das ADB in Zusammenarbeit mit der Förderschule für Blinde 
und Sehgeschädigte Königs Wusterhausen eine dreitägige Fahrt zur Gedenkstätte Auschwitz. 
Im September 2002 nahmen Mitglieder der ADB-Jugendgruppe, blinde und sehgeschädigte 
Schüler , sowie jugendliche Immigranten an der Fahrt teil. Da das Projekt dieses Jahr von 
CIVITAS,  Teil des Aktionsprogramms der Bundesregierung "Jugend für Toleranz und 
Demokratie - gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“  gefördert 
wurde, war die Fahrt für alle Teilnehmer kostenlos. 
 
Die Fahrt verband wie letztes Jahr zwei Zielstellungen: Verschiedene Randgruppen sollten 
mit so genannten "normalen" Jugendlichen zusammengebracht werden; die Jugendlichen 
sollten gleichzeitig durch die besondere Umgebung lernen, Vorurteile zu erkennen und 
abzubauen sowie ein geschichtliches Problembewusstsein entwickeln. Die Fahrt war für alle 
Teilnehmer, speziell aber für die Sehenden, ein intensives Erlebnis. Das betraf sowohl den 
Umgang der einzelnen Jugendlichen untereinander als auch den eigentlichen Besuch der 
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Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Durch die sehr lockere, unkomplizierte Atmosphäre 
während der gesamten Fahrt wurde das gegenseitige Kennenlernen der unterschiedlichen 
Gruppen begünstigt. Vor allem die Sehenden, von denen viele zum ersten Mal etwas mit 
Blinden zu tun hatten, waren überrascht von der Leichtigkeit, mit der die Sehbehinderten und 
Blinden mit ihrem Handicap umgingen. Diese Blinden waren gar nicht so "unnormal", wie 
sich das einige wohl vorgestellt hatten. 
 
Der Besuch der beiden Lager Auschwitz-Birkenau führte den Teilnehmern sehr eindringlich 
vor Augen, wie grausam und mit welcher Perfektion der industrielle Massenmord an den 
Juden und anderen Opfern der Naziherrschaft betrieben worden war. Insbesondere die kleinen 
Details, so z.B. eine 0,9x0,9m kleine Zelle, in der vier (!) Häftlinge stehend nach einem 
elfstündigen Arbeitseinsatz über Nacht eingesperrt wurden, blieben den Jugendlichen in 
Erinnerung. Großen Eindruck hinterließen auch die Erlebnisberichte des Zeitzeugen, der die 
Gruppe begleitete. In den Erläuterungen zur Gedenkstättenfahrt haben wir geschrieben, dass 
unser Ziel darin bestand, sehbehinderte Jugendliche mit nicht sehbehinderten Jugendlichen 
deutscher und ausländischer Herkunft in Kontakt zu bringen, damit Vorurteile entkräftet 
werden können und ein toleranter Umgang miteinander gefördert wird. Gegenseitiges 
Interesse und Akzeptanz bestimmten im Verlauf der Fahrt das Verhältnis der 
TeilnehmerInnen untereinander. Es kam aber im Vergleich mit der ein Jahr zuvor 
durchgeführten Fahrt nicht so deutlich zum Ausdruck, ob und inwieweit dafür bei jedem 
einzelnen vielleicht vorhandene Vorurteile korrigiert oder abgebaut werden mußten. 
 
Ihre Eindrücke haben die Teilnehmer in Erlebnisberichten (Anhang) veröffentlicht, in denen 
sie all das, was sie persönlich am meisten berührt hat, niedergeschrieben haben. Die 
Jugendlichen waren sich einig, dass der Besuch der Gedenkstätte die Schrecken des 
Naziregimes viel besser und bleibender vermittelt hat, als es der beste Geschichtsunterricht 
jemals könnte. Die Erlebnisberichte geben aber wenig Auskunft darüber, wie die seh-
behinderten und die sehfähigen Jugendlichen einander gegenseitig erlebt haben.  
Die Besichtigung der Krakauer Altstadt und gemeinsame Restaurantbesuche stießen bei allen 
Teilnehmern auf Zustimmung. Da beide Seiten erneut ein sehr positives Resümee zogen, 
entschloss man sich, die Fahrt im nächsten Jahr zu wiederholen.  
  
 
7.2.2 Deutschkurs für  Asylbewerber innen und Flüchtlingsfrauen 
 
Die Erfahrung des Anti-Diskriminierungsbüros zeigt, dass gerade Flüchtlinge und 
Asylbewerber kaum Chancen haben, an regulären Deutschkursen teilzunehmen, da ihre 
Finanzen dies nicht erlauben. Geduldete Flüchtlinge und Asylbewerber erhalten aufgrund des 
seit 1992 bestehenden Asylbewerberleistungsgesetzes nur noch einen geringen Teil der ihnen 
zustehenden Leistungen als Barbetrag, sogenanntes Taschengeld. Erwachsenen werden 40,00 
EUR und. Jugendlichen 20,00 EUR monatlich ausgezahlt. Von diesem Betrag sollen 
persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens bestritten werden (Verkehrsmittel, Telefon, 
Porto, Schreibmittel, Lesestoff, Werkmaterial etc.). Es ist ihnen nicht gestattet, privaten 
Wohnraum anzumieten, sondern sie sind verpflichtet, in äußerst beengten Verhältnissen in 
Sammelunterkünften zu bleiben.  
 
Flüchtlingsfrauen bzw. Asylbewerberinnen sind in diesem Kontext besonders benachteiligt. 
Sie sind es vor allem, die versuchen, mit den begrenzten finanziellen und räumlichen 
Gegebenheiten einen möglichst funktionierenden Alltag zu gestalten. 
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Durch die Tatsache, dass meist Kinder vorhanden sind, entsteht eine Mehrfachbelastung. Die 
Frauen halten die familiären Strukturen aufrecht und müssen neben ihren eigenen 
traumatischen Erfahrungen von Verfolgung und Flucht zusätzlich die ihrer Kinder auffangen. 
Diese äußerst komplexe und schwierige Situation führt oft zu einer Isolation von Frauen, was 
dazu führt, dass sie kaum Zeit und Raum haben, Handlungsspielräume für sich selbst zu 
entwickeln. 
 
Die Anregung zu dem Deutschkurs erhielten wir durch Frauen aus Berliner 
Flüchtlingsheimen,  die im Anti-Diskriminierungsbüro Berlin e.V. Unterstützung suchten. Sie 
warten seit Jahren auf die Klärung ihres Aufenthaltsstatus und haben daher keinen Anspruch 
auf finanzierten Deutschunterricht. Aufgrund ihrer doppelten Benachteiligung als Flüchtling 
und Frau haben wir gemeinsam mit Frauen aus verschiedenen Wohnheimen das Vorhaben 
eines kostenlosen Deutschkurses ausschließlich für Frauen entwickelt. So wird jetzt seit 
Oktober 2001 ein heterogener Deutschkurs angeboten, um den Austausch zwischen den 
jeweiligen ethnischen Gruppierungen zu fördern. Begleitend zum Erlernen der deutschen 
Sprache wird den Kursteilnehmerinnen außerdem die Möglichkeit geboten, an verschiedenen 
Aktivitäten wie Kino-, Theater-, Museumsbesuchen teilzunehmen. 
Dieses Konzept wirkt sich auf mehrere Bereiche positiv aus: 
 
- durch das Erlernen der deutschen Sprache größere Teilhabechancen an der hiesigen 

Gesellschaft 
- aufgrund einer gemeinsamen Sprache eine bessere Kommunikationsgrundlage zwischen 

Menschen verschiedener Herkunft in den Wohnheimen 
-    Aufbrechen der Isolation 
-    Kennenlernen anderer Frauen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden 
 
Angestrebt ist einerseits eine Verringerung von Abhängigkeiten, die durch Nichtbeherrschung 
der deutschen Sprache entstehen. Andererseits ist der Kurs insofern ein Beitrag einer Hilfe zur 
Selbsthilfe als er einen Ort für eine Solidarisierung untereinander bietet. Konkret nehmen an 
dem Deutschkurs des ADB 13-15 Frauen aus verschiedenen Ländern teil, die zweimal in der 
Woche für zwei Stunden die deutsche Sprache unter fachlicher Anleitung erlernen. Einmal 
pro Quartal soll der Unterricht durch eine kulturelle Aktivität angereichert werden. Die 
bisherigen Erfolge des Kurses lassen auf eine Weiterführung im nächsten Jahr hoffen. 
 
 
7.2.3 Broschüre/Veranstaltung  „ Anti-Ter ror=Anti-Ausländer  ?“  
 
Nach den rassistisch motivierten Gesetzesnovellierungen und den ausländerfeindlichen und 
stereotypisierenden Mediendebatten und -diskursen nach dem 11.09.01 sah sich das ADB 
gezwungen, auf die veränderte gesellschaftliche Situation und die Verschlechterung der 
Lebenswelt der in Deutschland lebenden AusländerInnen, oder „ausländisch“  aussehenden 
MitbürgerInnen zu reagieren.  
 
Daher entschloss man sich ein Jahr nach den Anschlägen auf das WTC und das Pentagon (in 
Form einer Broschüre und einer Veranstaltung)  eine kritische Bilanz der deutschen 
Ausländer- und Innenpolitik zu ziehen, und die Berichterstattung der deutschen 
Medienlandschaft  in den Kontext einzubinden, um die negativen Auswirkungen auf das 
soziale Zusammenleben von MigrantInnen und Deutschen zu beleuchten. So wird in einer im 
September 2002 vom ADB veröffentlichten Broschüre (Download unter adb-berlin.org) 
analysiert, wie die Anschläge vom 11. September 2001 nicht nur die Behörden in den USA zu 
tiefgreifenden Gesetzesreformen zugunsten der inneren Sicherheit bewegt haben, sondern 
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auch das deutsche Bundesinnenministeriums dahingehend zu sofortigem Handeln veranlasst 
haben. Sehr schnell wurde ein „Anti-Terror-Paket“  geschnürt, welches eine kontroverse 
Debatte um Stabilisierung bzw. Demontage des bundesdeutschen Rechtsstaates auslöste. 
Zudem wurde in Folge der Gesetzgebungen eine weitgehende Verschlechterung der Situation 
von AsylbewerberInnen und MigrantInnnen befürchtet – angesichts vieler 
Gesetzesnovellierungen und der inhaltlichen Ausrichtung des Zuwanderungsgesetzes haben 
sich diese Befürchtungen leider bestätigt. Kritiker bezeichnen zudem die neuen Regelungen 
als Legitimation der nahezu vollständigen Überwachung und Kontrolle nichtdeutscher 
MitbürgerInnen. Eine hinreichende öffentliche Auseinandersetzung ist in wesentlichen Teilen 
der bundesdeutschen Bevölkerung, trotz zahlreicher Proteste von Bürger- und 
Menschenrechtsorganisationen, im Vorfeld der Beschlüsse nicht geführt worden. In einem für 
die Öffentlichkeit größtenteils nicht transparenten Verfahren wurden durch die Regierung  
gravierende Einschnitte in die Grundfreiheiten und Grundrechte aller in Deutschland lebenden 
Menschen durchgepeitscht. Wäre angesichts der Schwere dieser Eingriffe aber hierbei eine 
Diskussion der Vor- und Nachteile des „Anti-Terror-Paketes“  und anderer 
Gesetzesnovellierungen  nicht unverzichtbar gewesen? 
 
Ebenfalls wird aus historischer und aktueller Perspektive die Entstehung und die Relevanz 
von Vorurteilen, Stereotypen und Feindbildern erläutert, um dann in diesem Bezugsrahmen 
den Mediendiskurs nach dem 11.09.01 zu analysieren. Dabei musste festgestellt werden, dass 
der Mediendiskurs in Deutschland die schon vorherrschenden rassistischen und 
antiislamischen Stimmungen und Meinungsbilder noch erheblich verstärkt und somit 
Fragmentierungsprozesse in der Gesellschaft angekurbelt hat. Zusätzlich wurde das komplexe 
Thema am 23.09.02 mit ExpertInnen (Sönke Hilbrans (Rechtsanwalt), Uwe Kalbe 
(Journalist), Constanze Schwärzer (Vertreterin d. ASTA d. FU-Berlin)) auf einer 
Veranstaltung mit dem Titel „ANTI-TERROR=ANTI-AUSLÄNDER ? - Eine kritische 
Bilanz der deutschen Ausländer- und Innenpolitik ein Jahr nach dem 11.09.01“  von 
verschiedenster Weise von den ReferentInnen skizziert und danach intensiv diskutiert.   
 
 
7.2.4 Interkultureller  Austausch 
 
Auf Initiative der Werkstatt „Forum für Philosophie und Kultur“  und des Dachverbands VIA 
(Verband für Interkulturelle Arbeit) nahm das ADB im August 2002 unter dem Projektmotto:  
„Citoyenneté dans l´espace euro-méditer ranéen“  (Euro-Mediterrane-Bürgerschaft) an einer 
interkulturellen Begegnung in Apt (Südfrankreich) teil. An dem einwöchigen Treffen nahmen 
noch sieben andere Nichtregierungsorganisationen aus den Ländern Frankreich, Italien, 
Algerien, Marokko und Tunesien teil. Ziel dieses seit 1999 existierenden Netzwerkes ist es, 
ein Bewusstsein  in Europa und im Mittelmeer für ökonomische Ungleichheit, ökologische 
Probleme und politische Prozesse zu kreieren, um ein zivilgesellschaftliches Engagement 
anzukurbeln, mit welchem ein interkultureller  Dialog und Austausch realisiert und gefördert 
werden kann, der auf anderen Ebenen als der staatlichen und der profitorientierten verankert 
werden soll.Unterstützt wird die immer im August stattfindende große Begegnung durch 
regelmäßige Austauschprogramme mit 2-4 teilnehmenden Ländern. In diesem Kontext fand 
nach der großen Begegnung ein einwöchiges Programm mit den Organisationen aus 
Frankreich und Tunesien ebenfalls in Südfrankreich statt. 
 
Um mehrere Ziele gleichzeitig zu verfolgen, sind die einzelnen Gruppen aus verschiedenen 
Altersklassen zusammengesetzt. Vorwiegend Jugendliche im Alter von 15-25 Jahren 
profitieren sowohl bei der großen Begegnung, wie auch bei den Austauschprogrammen von 
einem differenzierten und abwechslungsreichen Programm, welches bei Vorbereitungstreffen 
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der verschiedenen Partner entwickelt wird.  Großen Wert wird auf den politischen Austausch 
gelegt, indem Experten aus verschiedenen Ländern Vorträge und thematische Workshops 
anbieten, welche   mit den zentralen Problemen der Region  und den Zielsetzungen der 
Organisationen abgestimmt werden.  
 
Im Jahr 2002 dominierten die aktuellen Themen Populismus, Politische Bildung, Wasser und 
nachhaltige Entwicklung die formelle und informelle Diskussion. Ergänzend wurden auch 
Workshops zu Themen wie zum Beispiel Rassismus und Diskriminierung angeboten. 
Auf Grund der Tatsache, dass Kultur ein zentrales Austauschmoment  bei der Begegnung ist, 
werden neben den politischen Themen auch ausreichend kulturelle Angebote gemacht, indem 
der Besuch der verschiedensten kreativen Workshops, wie zum Beispiel Perkussion, Theater, 
Hip Hop, Henna-Zeichnen etc..., welche durch die Teilnehmer geleitet wurden, möglich war. 
Abgerundet wird das Programm durch Ausflüge verschiedenster Art. Neben den Besuchen 
von Flüchtlingsorganisationen, anderen antirassistischen oder umweltschützenden Organi-
sationen und Initiativen, sowie kulturellen Einrichtungen werden Naturschauplätze, 
Stadtbesichtigungen (z.B. Marseille und Avignon) und Strandbesuche in das Programm 
eingebaut.   
 
Während der Begegnung und der Austauschprogramme findet eine intensive Kommunikation 
zwischen den Teilnehmern aus den verschiedenen Ländern und  zwischen mehreren 
Generationen statt, so dass hier ein sinnvolles Projekt zum Abbau von Stereotypen und 
Vorurteilen, sowie wie zur Vernetzung von Organisationen,  entwickelt worden ist, in dem 
auch gleichzeitig auf global-politische, sowie innergesellschaftliche und strukturelle 
Ungerechtigkeiten und Missstände aufmerksam gemacht wird. Aus diesem Grund 
überschneiden sich die Interessen der Begegnung und der Austauschprogramme unbedingt 
mit den Zielen und Ansprüchen des ADB, so dass versucht wird, die Vernetzung und den 
Kontakt mit den Organisationen, welche die gleichen Ziele verfolgen, zu intensivieren. Für 
2003 sind Austauschprogramme mit der tunesischen und der italienischen Partner-
organisation, sowie die Teilnahme an der 5. großen Begegnung in Südfrankreich im August 
2003 geplant. 
 
 
7.2.5 Rechtshilfefonds zur  Unterstützung von Opfern rassistischer  Polizeigewalt 
 
MigrantInnen, Flüchtlinge, Afrodeutsche und andere, die die Staatsgewalt als Nichtdeutsche 
und damit als besonders suspekt definiert, werden häufig Opfer polizeilicher Misshandlungen. 
Dabei werden die eigentlichen Opfer regelmäßig zu TäterInnen gemacht. Gegen sie wird 
wegen Widerstand, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt. Vorwürfe, die sich nur 
schwer widerlegen lassen, und die nur deshalb erhoben werden, um den gewalttätigen Einsatz 
zu rechtfertigen und für den Fall einer Anzeige gegen die beteiligten Polizeibeamten 
gewappnet zu sein. Spätestens jedoch dann, wenn die Opfer selbst Anzeige erstatten wollen, 
besteht die Gefahr einer Gegenanzeige durch die beteiligten PolizistInnen. Das kann für 
Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus bei einer Verurteilung die Abschiebung 
bedeuten. Da es nur selten ZeugInnen für die Misshandlungen gibt, stehen die Aussagen 
mehrerer BeamtInnen der Aussage eines Migranten/ einer Migrantin gegenüber. So wird die 
Glaubwürdigkeit von Polizeiopfern per se in Frage gestellt. Entscheiden sie sich dennoch für 
eine Anzeige gegen die TäterInnen in Uniform, müssen sie damit rechnen, dass die 
Ermittlungen bewusst verschleppt und häufig eingestellt werden.  
 
Wollen sich die Betroffenen wehren, treffen sie nicht selten auf eine Mauer des Schweigens 
und des Misstrauens. Dementsprechend schwierig gestalten sich Bemühungen, Lobbyarbeit 
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zu leisten. “Anlass- und verdachtsunabhängige Kontrollen“  heißt das Instrument, das 
polizeilicher Willkür, Rassismus und Misshandlung Tor und Tür öffnet. Gerade schwarze 
Menschen werden zwar nur allzu oft ohne jeglichen Anlass, allerdings keineswegs 
verdachtsunabhängig kontrolliert, sondern stehen vielmehr unter Generalverdacht. Den 
Betroffenen fehlt häufig das Geld, um sich auf juristischem Weg gegen den Angriff zu 
wehren. Darum hat das ADB im Herbst 2002 gemeinsam mit Netzwerk Selbsthilfe e.V., 
ReachOut und dem Berliner Ermittlungsausschuss einen Rechtshilfefonds gegründet. 
 
Gezielte finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten existierten bisher für Opfer rassistischer 
Polizeigewalt nicht. Mit dem Geld aus dem Rechtshilfefonds sollen die Geschädigten konkret 
darin unterstützt werden, ihre Anwalts-/AnwältInnenkosten und Prozesskosten aufbringen zu 
können. Bis zum Druck dieser Broschüre ist schon eine beachtliche Geldsumme  durch 
individuelle Spenden und Soli-Veranstaltungen zusammengetragen worden. Weitere 
Aktivitäten (z.B: Soli-Konzert und -Party) sind in Planung. 
 
Spenden an: Netzwerk Selbsthilfe e.V., Bank für Sozialwirtschaft 
                    BLZ: 100 205 00, Konto-Nr .: 30 298 04, Stichwor t: Rechtshilfefonds 
 
 
7.2.6 Abschiebehaft 
 
Alle Menschen, die sich in Deutschland aufhalten möchten und keinen deutschen oder 
europäischen Pass besitzen, brauchen eine „Aufenthaltsgenehmigung“ . Wer dieses Dokument 
nicht besitzt, hält sich in Deutschland illegal und ohne Papiere auf und ist gesetzlich 
verpflichtet, das Land zu verlassen. Diese sogenannten Papierlosen werden von den Behörden 
mit allerhand Druckmitteln schikaniert, damit sie das Land „ freiwillig“  verlassen oder sich 
versteckt halten. Wer „zur Ausreise verpflichtet ist“ , aber Deutschland nicht verlassen kann 
oder will, wird dazu unter Androhung oder Einsatz von Gewalt gezwungen. Jedes Jahr 
werden über 50.000 Menschen vom Bundesgrenzschutz abgeschoben7. Zur Realisierung der 
„Ausreisepflicht“  sieht das deutsche Ausländergesetz ein spezielles Mittel vor, welches in 
Berlin besonders restriktiv eingesetzt wird: die Abschiebehaft. 
 
Damit die Abschiebung – ein behördlicher Verwaltungsakt – leichter durchgeführt werden 
kann, ist es möglich, und leider oft auch Realität, diese Menschen vor der Abschiebung bis zu 
18 Monate festzuhalten. Die lange Inhaftierung verbringen sie in einem Gefängnis, obwohl 
sie keine Verbrechen begangen haben, die eine Strafhaft rechtfertigen würden.  
Deutschlandweit werden jedes Jahr mehrere Tausend Menschen in der Abschiebehaft 
festgehalten.8 Einen Anspruch auf einen kostenlosen anwaltlichen Beistand haben 
Abschiebehäftlinge in Deutschland - trotz der erheblichen Rechtseinschränkung der 
Freiheitsberaubung - nicht, und kaum einer der Inhaftierten kann sich einen anwaltlichen 
Beistand leisten, der bei einer richterlichen Anhörung oder durch Haftbeschwerden vielleicht 
eine Freilassung erwirken könnte. 
 
Nicht  nur   illegal   eingereiste  Flüchtlinge  sind  von  dem  Freiheitsentzug bedroht,  sondern 
auch Menschen, die schon viele Jahre in Deutschland leben und nun in das Herkunftsland 
„zurückkehren“  sollen (nachdem sich dort die Lage in den Augen des auswärtigen Amtes 
„normalisiert“  hat und/oder ein Asylantrag abgelehnt wurde), können zur Sicherheit in 

                                                
7 www.abschiebehaft.de 
8 www.pro-asyl.de 
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Abschiebehaft gebracht werden. Es könnte ja sein, so wird regelmäßig argumentiert, dass er 
oder sie sich der Abschiebung andernfalls „entziehen“ würde. 
 
Auf der Grundlage eines einzigen Paragraphen im Ausländergesetz entscheidet das Gericht 
über die Inhaftierung: 
                    
                      § 57 Ausländergesetz: Abschiebungshaft 
                       "[…] (2) Ein Ausländer ist zur Sicherung der Abschiebung 
                        auf richterliche Anordnung in Haft zu 
                        nehmen (Sicherungshaft), wenn 
                        1. der Ausländer auf Grund einer unerlaubten Einreise 
                        vollziehbar ausreisepflichtig ist, […] 
                        5. der begründete Verdacht besteht, dass er sich 
                        der Abschiebung entziehen will. 
                        […] Die Sicherungshaft ist unzulässig, wenn feststeht,    
                        dass aus Gründen, die der Ausländer nicht 
                        zu vertreten hat, die Abschiebung nicht innerhalb  
                        der nächsten drei Monate durchgeführt werden kann. 
                        (3) Die Sicherungshaft kann bis zu sechs Monaten 
                        angeordnet werden. Sie kann in Fällen, in denen 
                        der Ausländer seine Abschiebung verhindert, um 
                        höchstens zwölf Monate verlängert werden. […] 
 
 
Die RichterInnen, beispielweise in Berlin, sehen diesen Verdacht in nahezu allen Fällen als 
begründet an. Für ihre Entscheidung brauchen sie nicht lange. In der Außenstelle des 
Amtsgerichts, die effizienterweise direkt in der Abschiebehaft untergebracht ist, werden in 
meist nur minutenlangen Anhörungen die immer gleichen Haftbeschlüsse ausgesprochen9. 
Dieses Fließbandverfahren kann nur schwer über den diskriminierenden Charakter dieser 
Prozedur hinwegtäuschen. Die Abschiebehäftlinge merken sehr bald, dass ihr Anliegen dort 
nicht geprüft wird. Für sie scheint Rechtsstaatlichkeit überhaupt nicht vorgesehen zu sein. 
 
Diese Tatsache bestätigt sich auch, wenn man die Haftumstände der „Abschiebeknäste“  ins 
Auge fasst. Nach den verschiedensten Erlebnisberichten der Betroffenen und Beobachtungen 
von Organisationen und Initiativen müssen die Umstände in den deutschen 
Abschiebehaftanstalten als menschenunwürdig und -verachtend, sowie als Teil von staatlicher 
Diskriminierung bewertet werden: Hygienische Zustände von Zellen, Fluren und Toiletten 
sind oft mehr als mangelhaft. Hinzu kommt, dass die Insassen oft monatelang ohne 
medizinische Versorgung auskommen müssen, da oft für ärztliche Untersuchungen Anträge in 
deutscher Sprache gestellt werden müssen, was vielen MigrantInnen nicht möglich ist. Wenn 
es zu Behandlungen kommt, dann werden fast immer nur Symptome mit Schmerz- oder 
Beruhigungsmitteln und Psychopharmaka bekämpft, aber keine Krankheitsursachen 
berücksichtigt.  
 
Den begrenzten Hofgang (oft nur eine Stunde pro Tag) können viele Häftlinge aufgrund ihres 
körperlichen und psychischen Zustandes nicht wahrnehmen. Psychologische Betreuungen der 
oft durch die Erfahrungen im Herkunftsland, während der Flucht, im rassistischen deutschen 
Alltag oder in Abschiebehaft traumatisierten Menschen sind von staatlicher Seite völlig 
ausgeschlossen.  

                                                
9 www.abschiebehaft.de 
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Ohne Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten leiden die Menschen in Abschiebehaft unter 
starken Depressionen und Einsamkeit. Die Isolation wird beispielsweise in Berlin durch die 
außen und innen vergitterten Fenster und die Trennscheiben im Besucherraum perfektioniert.  
Flüchtlinge, die über ein wenig Geld verfügen, müssen das „Hotel“  Abschiebeknast selbst 
bezahlen. Ihnen wird bis auf einen kleinen Restbetrag alles Geld abgenommen, um die 
Unterbringung, die Flugkosten sowie die Personalkosten der Ausländerbehörden begleichen 
zu können. Lediglich einen Restbetrag von 440 DM darf der Gefangene mitnehmen10. 
 
Wenn es unter den Häftlingen verschiedenster Nationalitäten, die oft zu sechst in den Zellen 
eingepfercht sind, zu Streitereien kommt, dann wird dieses mit einer kompletten Isolationshaft 
sanktioniert (angeblich zum Selbstschutz): Die Arreststrafe in einer gesonderten Zelle 
beinhaltet tagelange Einsamkeit und  Kontaktsperre zu Mithäftlingen, sowie ein Lese-, 
Fernseh- und Rauchverbot. Vom Bürner Knast wird berichtet, dass während dieser Einzelhaft  
sich Abschiebehäftlinge entkleiden müssen und in einem videoüberwachten Raum, nur mit 
einer Matratze und einer Toilettenanlage ausgestattet, eingesperrt werden11     
 
Neben den strukturellen Diskriminierungen durch den Freiheitsentzug und die 
Haftbedingungen gibt es immer wieder Berichte und Klagen der Häftlinge und Beobachter 
über die Willkür, Schikanen, Beschimpfungen, Gewaltanwendungen bis hin zu 
Foltermethoden der bewachenden Polizeibediensteten und des Sicherheitspersonals12. Das 
ADB erfuhr beispielsweise von einem Fall (14.10.02) im Abschiebegefängnis Berlin-
Köpenick, bei dem ein Häftling aufgrund von hohem Fieber und Schmerzen zu schwach war, 
um aufzustehen, als sein Zellentrakt gereinigt werden sollte. Daraufhin fuhr ihn ein 
Polizeiangestellter im Gefangenenbewachungsdienst mit  „Steh auf, du Arschloch !“  an, und 
kurze Zeit später wurden dem Häftling Handschellen angelegt, an denen er dann über den 
Fußboden und mehrere Treppen in einen anderen Teil des Gefängnisses geschleift wurde. 
Nach dem Ende der Reinigungsarbeiten wurde der Häftling auf dem gleichen Weg 
zurückgeschleift. Er war danach nicht ansprechbar, und seine Hände waren geschwollen. Der 
Misshandelte hat seit dem Beginn seiner Abschiebehaft im Juli 2002 keinen Arzttermin bei 
dem Gefängnisarzt bekommen.  
  
Die inhumanen Haftbedingungen, die diskriminierenden und inakzeptablen Verhaltensmuster 
des Personals, sowie eventuell schon vorher erlebte Traumatisierungen, besonders in der 
Addition, führen zu schweren psychischen Krankheiten wie Depressionen und Psychosen. 
Daraus resultieren wiederum Selbstverletzungen und Suizidversuche. Auf die 
Zusammenhänge wird an anderer Stelle anhand der aktuellen Beispiele in Berlin-Köpenick 
noch näher eingegangen. Eine weitere inakzeptable Vorgehensweise ist die Inhaftierung von 
Kindern in Abschiebegefängnissen. Der Abschiebehaftparagraph 57 des Ausländergesetzes 
regelt grundsätzlich nicht das Alter, ab wann Flüchtlinge inhaftiert werden dürfen. Dieses zu 
regeln bleibt damit den Innenministerien der Länder überlassen. In Nordrhein-Westfalen 
beträgt das Mindestalter 16 Jahre, in Sachsen sogar 14 Jahre. Dieses ist ein eindeutiger 
Verstoß gegen die UN – Kinderrechtskonvention, die festlegt, dass Kinder und Jugendliche 
nur als ultima ratio inhaftiert werden dürfen: „ Nach Artikel 3 der Konvention ist bei allen 
Maßnahmen das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen und nach Artikel 37 

                                                
10 www.abschiebehaft.de 
11 www.abschiebehaft.de 
12 www.berlinet/ari, www.flüchtlingsrat-berlin.de 
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sollten Kinder grundsätzlich nicht in Haft genommen werden.“  13 Das gelte für unbegleitete 
Flüchtlingskinder in besonderer Weise.  
 
Dennoch werden Kinder in Deutschland immer wieder in Abschiebehaft festgehalten, welches 
in den häufigsten Fällen fatale Folgeerscheinungen in Form von psychischen Problemen 
hervorruft. Beobachter berichteten oft von Kindern, die anfangs lebhaft und neugierig waren,  
aber schon nach ein paar Tagen im Abschiebeknast entweder still und apathisch oder unruhig 
und aggressiv geworden sind14. Als aktuelles und konkretes Beispiel demonstrieren die 
Vorfälle der letzten Monate im  Abschiebegefängnis in Berlin-Köpenick die 
menschenverachtende und lebensbedrohliche Praxis der Abschiebehaft: Am 20.01.03 traten 
bis zu 70 Häftlinge in Grünau in den Hungerstreik, um sich gegen die inhumanen 
Haftbedingungen zu wehren. Der Protest der Gefangenen richtet sich gegen: 
 
Lange Bearbeitungszeiten 
Lange Haftdauer  
Ungenügende medizinische Versorgung 
Schlechte Behandlung durch das Gefängnispersonal 
Unzumutbarer Zustand der hygienischen Einr ichtungen 
 
Sie wollen in einem Gespräch mit dem Innensenator Körting und der Justizsenatorin 
Schubert, einem Vertreter der Ausländerbehörde und der Berliner Polizei ihre Forderungen 
durchsetzen. Für den Fall, dass das Gespräch nicht innerhalb von drei Tagen stattfindet, 
kündigen sie weitere Aktionen an15. Auf die Hauptforderung der Hungerstreikenden gegen die 
unverhältnismäßig lange Haftdauer wurde von den Verantwortlichen nicht eingegangen. Zu 
einer Entlassung von Langzeithäftlingen ist die Innenverwaltung nicht bereit. Dennoch 
signalisierte  der Innensenator die Bereitschaft, sich mit den Flüchtlingen zu treffen: doch das 
ist nicht mehr als heiße Luft. Die meisten Häftlinge setzten den Hungerstreik aus, doch fand 
nie ein Gespräch statt und die Zusagen der Gefängnisleitung und der Vertreter des Senates für 
Inneres zur Verbesserung der Haftbedingungen wurden nicht umgesetzt.  
 
Der Protestbrief der Inhaftierten  führte zu einer aggressiveren Behandlung durch das von 
ihnen kritisierte Wachpersonal. Unter den Gefangenen sind physisch und psychisch Kranke, 
Suizidgefährdete, Schwangere, Behinderte und Minderjährige, so dass das Leben in 
Gefangenschaft mit ungewisser Dauer, mangelnde medizinische und fehlende psychologische 
Betreuung, die Menschen zu psychischen Krisenreaktionen veranlasst. Die Erkenntnis, dass 
die Proteste zwar gehört wurden, für die Inhaftierten aber keine realen Verbesserungen 
gebracht haben, nimmt ihnen die letzte Hoffnung. Diese Ausweglosigkeit erklärt die höchste 
Zahl von Suizidversuchen und Selbstverletzungen, die in einem Zeitraum von vier Wochen in 
einem Abschiebegefängnis je bekannt geworden ist. Seit dem 12. Januar gab es 24 
Selbstmordversuche und unzählige Selbstverletzungen16. 
 
Unter diesen Umständen wurde der Hungerstreik am 10. Februar wiederaufgenommen. Sechs 
Gefangene hatten den Hungerstreik nicht ausgesetzt und zum Teil schon vor dem 20.01.03 
begonnen. Ihr Gesundheitszustand war in der Folge äußerst besorgniserregend. Nach 
mehreren Wochen wurde der Hungerstreik vorerst abgebrochen, jedoch gab es seitdem eine 
Serie von Freitodversuchen und Selbstverletzungen  

                                                
13 www.pro-asyl.de 
14 www.abschibehaft.de 
15 www.berlinet.de/ari 
16 www.abschiebehaft.de 
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Seit 1993 haben schon 46 Menschen in deutschen Abschiebeknästen Selbstmord begangen17. 
Nur ein  breiter gesellschaftlicher Protest könnte bewirken, dass nicht noch mehr unschuldige 
Menschen durch die illegale Institution Abschiebehaft mit ihren diskriminierenden und 
unmenschlichen Haftbedingungen in den Tod getrieben werden. Um auf diese unerträglichen 
Umstände aufmerksam  zu machen, formulierte das ADB schon im November / Dezember  
2002 folgende Briefe:  
 
  
Offener  Br ief des Anti – Diskr iminierungsbüros ( ADB ) Ber lin e. V. an den Senator  des 
Inneren bezüglich mehrerer  Übergr iffe auf Insassen des „ Polizeigewahrsams Köpenick“  
(Abschiebegefängnis )  und der dor tigen Haftbedingungen          
 
 
Sehr  geehrter Herr Dr. Körting,  
 
im Polizeigewahrsam Köpenick sind zurzeit ca. 308 Menschen verschiedenster Nationalitäten 
inhaftiert. Nach mehreren Beschwerden von Insassen haben Mitarbeiter des ADB einige 
Besuche im Polizeigewahrsam gemacht, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Die 
Lebensbedingungen  der Abschiebehäftlinge sind auf Grund der folgenden Vorkommnisse 
und Sachverhalte nur als absolut menschenunwürdig zu bezeichnen. Die medizinische 
Versorgung ist unzureichend, ein Arztbesuch muss eine Woche vorher angemeldet werden. 
Die Zellen und Flure sind teilweise schmutzig und der hygienische Zustand der Toiletten ist 
unzumutbar, obwohl jeden Tag gereinigt wird. Bei diesen Reinigungsaktionen werden die 
Häftlinge jeweils aus dem Trakt, der gereinigt werden soll in einen anderen verbracht. 
Am 14.10.2002 war Herr Sergei P. ( vollständiger Name und Haftbuchnummer liegen dem 
ADB vor ) aufgrund von hohem Fieber und Schmerzen zu schwach, um aufzustehen, als sein 
Zellentrakt gereinigt werden sollte. Daraufhin fuhr ihn ein Polizeiangestellter im Gefangenen-
bewachungsdienst mit  „Steh auf, du Arschloch !“  an und kurze Zeit später wurden Herrn P. 
Handschellen angelegt an denen er dann über den Fußboden und mehrere Treppen in einen 
Teil des Gefängnisses geschleift wurde. Nach dem Ende der Reinigungsarbeiten wurde Herr 
P.  auf dem gleichen Weg zurückgeschleift. Herr P. war danach nicht ansprechbar und seine 
Hände waren geschwollen. Herr P. hat seit dem Beginn seiner Abschiebehaft im Juli 2002 
keinen Arzttermin bei dem Gefängnisarzt bekommen.  
 
Herr Soure M. ( vollständiger Name und Haftbuchnummer liegen dem ADB vor ) hatte am 
6.11. 2002 eine hitzige Diskussion mit einer Polizeiangestellten in deren Verlauf diese 
mehrere männliche Kollegen hinzurief. Diese fesselten  Herrn M. die Hände mit Hand-
schellen auf den Rücken und traten ihn dann derart brutal in den Rücken und die Schulter-
blattregion, dass ein Arm danach wie leblos am Körper hing, seine Hände bluteten und er 
überall Schürfwunden hatte. Herr Artur B. ( vollständiger Name und Haftbuchnummer liegen 
dem ADB vor ) berichtete uns von einem Häftling, der offenbar von der Anstaltsleitung zur 
Einschüchterung anderer Gefangener eingesetzt wird. Besagter Häftling bedrohte Herrn B. 
mit dem Tod und wusste Dinge über ihn, die Herr B. niemandem außer der Anstaltsleitung 
anvertraut hatte. Bei einer gerichtlichen Anhörung bezüglich seines Abschiebegewahrsams 
erwähnte Herr B. gegenüber einer Sachbearbeiterin die mangelhafte Versorgungslage im 
Abschiebegefängnis woraufhin diese ihn als „Schmarotzer“  beschimpfte, dem es hier besser 
gehen würde, als in seiner Heimat. 
 

                                                
17 www.abschiebehaft.de 
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Abgesehen von den gewalttätigen Übergriffen berichteten alle von uns besuchten Häftlinge 
übereinstimmend von diskriminierender Behandlung durch die Polizeiangestellten. So wird 
zum Beispiel die Bitte nach Feuer meist mit einer obszönen Geste beantwortet oder das 
Feuerzeug vor der Zigarette im Kreis geschwenkt, so dass die Häftlinge ihren Kopf zwischen 
den Gitterstäben ihrer Zelle winden müssen. Oft wird der Bitte auch gar nicht entsprochen 
oder man muss lange warten und häufig rufen, bis Gefängnispersonal erscheint. Des weiteren 
werden die Insassen des „Polizeigewahrsams Köpenick“  teilweise über ihre rechtliche 
Situation im Unklaren gelassen und erhalten kaum Informationen darüber, was mit ihnen 
geschehen wird. Im allgemeinen ist der respektlosen Behandlung der Abschiebehäft-linge 
noch hinzuzufügen, dass diese durch die Polizeiangestellten nur mit ihrer Haftbuch-nummer 
statt mit ihrem Namen angesprochen werden, was jedweiger Notwendigkeit entbehrt und 
historische Vergleiche nach sich zieht, auf die wir hier gar nicht eingehen wollen.      
Wir bitten Sie hiermit, zu den geschilderten Vorfällen Stellung zu nehmen, die Verantwort-
lichen zur Rechenschaft zu ziehen und die unmenschliche Behandlung der Insassen des 
„Polizeigewahrsams Köpenick“  mit sofortiger Wirkung zu unterbinden !!!!  
 
 
                                                                                              Berlin, den 28.11.02 
 
Reza Rassouli 
für den Vorstand 
 
 
Kopien an :  
Presse 
Fraktionen im Abgeordnetenhaus 
Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz 
 
 
 
Offener  Br ief ( I I  ) des Anti – Diskr iminierungsbüros ( ADB ) Ber lin e. V. an den 
Innensenator  bezüglich des offenen Br iefes an den Innensenator  vom 28.11.02  
 
Betreff: Misshandlungen im Polizeigewahrsam Köpenick 
 
 
Sehr geehrter Herr Innensenator, 
 
In unserem offenen Brief vom 28. / 29. 11. 2002 schilderten wir zwei brutale Übergriffe von 
Polizeiangestellten im Vollzugsdienst auf Insassen des Polizeigewahrsams Köpenick  
(Abschiebehaft ).  Sie ordneten daraufhin eine Untersuchung der Vorfälle an, und am 9. 12. 
ging bei uns ein am 4.12. datierter  Brief des Landeskriminalamtes ein, in welchem um 
Mitteilung der vollständigen Namen der im offenen Brief benannten Geschädigten gebeten 
wurde. Bei dem Versuch, das Einverständnis der Geschädigten für die Weitergabe ihrer 
Namen und Haftbuchnummern an das LKA einzuholen, mussten wir leider feststellen, dass 
beide betroffenen Personen bereits abgeschoben wurden. Herr Soure M. wurde bereits Ende 
November abgeschoben, während Herr Sergei P. zufällig genau am 4. 12.  laut einem Insassen 
des Polizeigewahrsams in einem Pkw nach Polen und von dort in die Ukraine verbracht 
wurde. Des weiteren erfuhren wir, dass das Landeskriminalamt trotz der dem ADB gegenüber 
durch einen Beamten mündlich geäußerten Unmöglichkeit der Ermittlungsaufnahme ohne die 
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vollständige Nennung der besagten Namen bereits ein Verhör mit der dritten, im offenen 
Brief genannten Person ( Herr Artur B. ) durchgeführt wurde.  
 
Das Verhalten der Polizei erscheint uns ausgesprochen rätselhaft, zumal sich in 
Zusammenhang mit den ungewöhnlichen Umständen der Abschiebung von Herrn P., sowohl 
was den Termin, als auch die Art des Transports angeht, die Vermutung aufdrängt, dass die 
genannten Tatsachen keine Zufälle sind. Zum Einen ist eine Abschiebung durch Transport im 
Pkw ungewöhnlich und zum Anderen ist es vollkommen unverständlich, wieso das 
Landeskriminalamt nicht in der Lage ist, die vollständigen Namen von Herrn M. und Herrn P. 
zu ermitteln, wo es doch offensichtlich gelungen ist, an Herrn B. heranzutreten.  
Möglicherweise ist hier eine Klärung bewusst verhindert worden. 
 
Hinzuzufügen ist von Seiten des Anti - Diskriminierungsbüros  noch, dass unser Anliegen 
nicht nur in der Untersuchung der genannten Vorfälle besteht, sondern in der Abschaffung der 
von rassistischen Merkmalen durchsetzten Praxis von Kriminalisierung durch Ungleich-
behandlung und Abschiebehaft, zugunsten einer Flüchtlingspolitik auf der Grundlage der 
unveräußerlichen Menschenrechte. 
 
 
                                                                                               Berlin, den 16. 12. 2002 
 
 
Reza Rassouli 
Vorstand des ADB 
 
 
 
Kopien an : 
Presse 
Fraktionen im Abgeordnetenhaus 
Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz 
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8.Anhang 
 
8.1 Tabelle der  Diskr iminierungsfälle 
 

Akte vom Betreffende 
Einr ichtung 

2 Anliegen 
erste Unternehmungen u.. 

Hilfen 
Bemerkung 

Inan- 
spruch-
nahme 

des ADB 

08.01. Ermittlungsverfahren grundlose Festnahme und Anzeige wegen 
Raubes  Beratung  1 

10.01. Arbeitsplatz Kündigung aufgrund der Herkunft Schreiben an diskriminierende 
Stelle 

 4 

14.01. Staatsanwaltschaft Zurückweisung Ratenantrag Brief an Staatsanwaltschaft 

Ratenzahlung 
aufgrund von  
sozialer Stellung 
nicht möglich 

3 

15.01. Abschiebehaft Ablehnung neues Asylverfahren 

Telefonate mit Flüchtlingsrat 
und Anwalt; 
Besuch v. Mitarbeiten des 
ADB im Polizeigewahrsam in 
Köpenick 

 

3 

17.01. Asylbewerberleistung
sstelle Wohnraumvergrößerung Antragsschreiben an 

entsprechende Stelle 
 1 

21.01. 

  Vermittlung von 
Arztterminen; 
Begleitung eines Mitarbeiters 
des ADB zum Arzt 

 

2 

21.01. BVG Geldstrafe wegen Schwarzfahrens Antrag auf Ratenzahlung  2 

22.01. Asyl Verlängerung Aufenthaltsgenehmigung Beratung  1 
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22.01. Angriff auf Straße 

Polizei nicht korrekt verhalten; kein 
Protokoll nach Schlägerei; Opfer wie 
Täter behandelt; trotz Verletzung nicht 
sofort ins Krankenhaus 

Presseschreiben; auch an 
Innensenator und Polizei  

 

1 

22.01. Ausländerbehörde Umverteilung – Mutter will nach Berlin 
Empfehlungsschreiben; 
Telefonate mit Caritas; Brief 
an Staatssekretär f. Inneres 

 
5 

24.01. Bezirksamt Ablehnung Einbürgerung Schreiben an Bezirksamt  1 

24.01. Asyl  Beratung  1 

28.01. Bezirksamt Antrag auf Wohnung ohne WBS 
Schreiben ans Wohnamt; 
Telefongespräche;Faxe 

Vermietung ohne 
WBS nicht 
möglich 

5 

31.01. Rechtsanwalt Kosten f. RA 
Verbindung m. RA; 
Verbindung m. 
Verbraucherzentrale 

 
4 

12.02. Sozialamt Dortmund keine Leistungen nach Umzug Verbindung m. Sozialamt; 
Verbindung m. RA 

 3 

19.02. 
Bezirksamt 
Asylbewerberleistung
sstelle 

Ablehnung f. Wohnung; Ablehnung WBS 

Telefonate und Schreiben an 
betr. Stellen; Begleitung eines 
MA desADB zum Konsulat 
zwecks Heirat 

 

9 

21.02. Sozialamt schlechte Behandlung Telefonate und Schriftverkehr 
mit entsprechender Stelle 

 8 

26.02. Ausländerbehörde Widerspruch bzw. Klage gegen 
Ausweisung Beratung  1 

07.03. Kaufhaus Belästigung durch Securitas Schreinen an diskriminierende 
Stelle 

 1 

07.03. Asyl Abschiebung Verbindung mit Rechtsanwalt  2 
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11.03. JVA schlechte Behandlung; unterlassene 
Hilfeleistung 

Besuch von Mitarbeitern des 
ADB 

 1 

12.03. Sozialamt; 
Staatsanwalt 

Gewährung zusätzl. Leistungen; 
Wohnungssuche;  
Zahlungsforderungen; 
Vollstreckungsandrohung; Geldstrafe 

Antrag auf Bewilligung des 
Bezuges einer eigenen 
Wohnung; Telefonate u. 
Schriftverkehr mit 
Inkassodienst; Vermittlung  
v. 
Ratenzahlungsvereinbarungen; 
Beratungen 

 

8 

19.03. 
Leistungsstelle f. 
Asylbewerber; 
Sozialamt 

Ablehnung-Übernahme Kosten für 
Abschlußfahrt im Kindergarten; 
Wohnungssuche 

Schreiben an Vereine; 
Vermittlung an 
Wohnungsbaugesellschaften; 
Antragsschreiben für Beihilfe 
Kleidung, Kostenübernahme 
Fernsehgebühren, Erstattung 
verauslagter Reparaturkosten 

 

7 

19.03. Asyl Ablehnung Asylantrag 
Anrufe bei versch. 
Institutionen und Verbindung 
mit Rechtsanwalt 

soll amtsärztliche 
Untersuchung 
beantragen 

2 

21.03. Bundesamt für Asyl Ablehnung Asylantrag Verbindung mit Rechtsanwalt  2 

21.03. Asyl Ablehnung Asylantrag; Aufforderung zur 
Ausreise ( 1 Woche Frist )  

Verbindung mit Rechtsanwalt  2 

26.03.  Hilfeanfrage per e-Mail an Amnesty verwiesen  1 

27.03. Gericht Strafurteil, zu Unrecht verurteilt  Weitervermittlung an entspr. 
Stelle in Düsseldorf 

 1 

16.04. Gericht Geldstrafe 
Verbindung mit Rechtsanwalt; 
Schreiben an Gericht zur 
Vereinbarung v. Ratenzahlung 

 
2 
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10.06. Sozialamt falsche Berechnung der Sozialhilfe 

Schreiben an Sozialamt; 
Anrufe bei d. GEZ zwecks 
Informationen; Begleitung 
zum Arzt 

 

4 

13.06. Klinikum Westend 
schlechte u. unfaire Behandlung von 
Schwestern u. Ärzten der HNO-Abteilung; 
Hausverbot  

Schreiben an betr. Stelle 
Aussage gegen 
Aussage 2 

14.06. Gericht Geldstrafe; Anklage Antrag auf Ratenzaahlung  2 

18.06. Ausländerbehörde Einschränkung der Bewegungs- und 
Arbeitsfreiheit 

Schreiben an 
Ausländerbehörde; Anfragen 
zwecks Verlängerung 
Reisepaß u. Arbeitserlaubnis 

 3 

19.06 
seit 

14.08.01. 
BVG 

Fahrscheinkontrolle, Diskriminierung 
durch BVG-Mitarbeiter u. Polizei 

Schreiben an diskr. Stelle; 
Dienstaufsichtsbeschwerde; 
Schreiben an Polizei; 
Veröffentlichung; 
Pressekonferenz 

Aussage gegen 
Aussage 

2 

20.06. Landeseinwohneramt Abschiebunng Kontakt m. Rechtsanwalt Amtsärztl. Attest 
nötig 1 

20.06. Asylbewerberleistung
sstelle Beantragung v. größerem Wohnraum Beratung; Schreiben an 

Landesamt 
 2 

27.06.  Umsiedlung Beratung  1 

01.07. Arbeitsamt kein Arbeitslosengeld 

AA-Termin f. Umschulung; 
Schreiben zum Wechsel des 
Stromanbieters; Beratung; 
Erstellen v. 
Bewerbungsschreiben; 
Begleitung eines Mitarbeiters 
des ADB zu Institutionen  

 

13 
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02.07. Rechtsanwalt Gebührenforderung Verbindung m. Rechtsanwalt  1 

02.07. Rechtsanwalt Gebührenzahlung 

Beantragung 
Ratenzahlungsvereinbarung; 
Beratungen- 
Schulangelegenheiten f. 
Tochter 

 

6 

03.07.  Wohnungssuche; Tochter will 
Schulabschluß machen 

Vermittlung an 
Wohnungsbaugesellschaften; 
Vermittlung d. Tochter zum 
Deutschkurs; Telefonate 

 

4 

07/02 Ausländerbehörde Abschiebehaft bis zur Klärung d. 
Problems    

Schreiben an 
Landtagspräsidenten; 
Verbindung m. Flüchtlingsrat 

Petition hilft nicht 3 

15.07. BfA Verweigerung d. Arbeitserlaubnis Beratung; Kontakt m. AA 
Mitte 

Nachteile f. dtsch. 
Arbeitsmarkt 

2 

16.07. JVA 
keine Zutrittsgenehmigung; Beschädigung 
d. Zelleneinrichtung 

Antragsschreiben auf 
Besuchserlaubnis; pers. 
Gespräche 

Steß m. Schließern 
u. Beamten 7 

19.07. Sozialamt keine Finanzierung von 
Haushaltsgegenständen 

Schreiben an Sozialamt; 
Schreiben f. 
Ratenzahlungsvereinbarung 

 
3 

23.07. Asyl Verlängerung Aufenthaltserlaubnis Vermittlung an Anwalt  2 

25.07. Asyl Aufenthalt Beratung  1 

30.07. Asyl Antragstellung 
Unterstützung beim Schreiben 
f. Bundesamt; Vermittlung an 
Oase 

 
1 

05.08. Arbeitsamt Meldekarte nicht abgestempelt 
Verbindung m. AA; 
Begleitung eines Mitarbeiters 
des ADB zum AA 

 
2 
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06.08. BVG Fahrscheinkontrolle Schreiben an BVG  1 

06.08. Asyl Aufenthaltserlaubnis v. Freund 
telef. Anfragen b. 
Landeseinwohneramt u. 
Ausländerbehörde 

 
2 

12.08. Asyl Nachzug v. Familienangehörigen Beratung; Adressen 
Ausländerberatungsstellen 

 1 

13.08. Asyl Abschiebung 

Besuch v. Mitarbeitern d. 
ADB in Abschiebehaft; 
Schreiben an Kirche; 
Verbindung m. Rechtsanwalt 

 

4 

14.08.  Heirat telef. Verbindung m. 
Standesamt 

 1 

20.08. Asyl keine uneingeschr. Aufenthaltserlaubnis Verweisung an Rechtsanwalt  1 

20.08.   Weitervermittlung an 
psycholog. Stelle 

 1 

22.08. Bundesanstalt f. asyl Abschiebung; Verhaftung Vermittlung an Anwalt  1 

22.08 
seit 

30.10.01. 

Asylbewerberleistung
sstelle; Asyl; 
Senatsverwaltung f. 
Inneres 

Durchsuchung d. Wohnung ohne Anklage; 
Asylverfahren abgelehnt; Nachzug d. 
Kinder verweigert; Gebühren RA  

Schreiben an 
Senatsverwaltung; Beratung; 
Hilfe b. Wohnungssuche; 
Ratenzahlungsvereinbarung 
m. RA 

 

6 

27.08. Justiz; Sozialamt 
Ermittlungsverfahren; keine Bewilligung 
von zusätzl. soz. Leistungen 

Beratung; Schreiben an 
Sozialamt f. Bewilligung v. 
zusätzl. Leistungen; 
Vermittlung v. gemeinnütziger 
Arbeit 

gültigen Paß 
beschaffen 5 

29.08. JVA Verdacht des Antisemitismus Schriftl. Vorschlag zum 
Besuch 

 1 
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03.09.  Wohnungssuche Schreiben an 
Wohnungsbaugesellschaften 

 5 

05.09. JVA Abschiebehaft; keine Sozialhilfe 

2 Besuche v. ADB 
Mitarbeitern in d. JVA; 
Schreiben an Anstaltsleitung 
zwecks ärztl. 
Versorgung;Schreiben an 
Polizeipräsidenten; offener 
Brief 

 

6 

10.09. Landeseinwohneramt Umverteilung 
Schreiben an 
Landeseinwohneramt; 
Beratungen 

 
3 

12.09. Arbeitsamt  Vermittlung Arzt u. AA  1 

26.09.  will doppelte Staatsangehörigkeit Beratungen  3 

19.09. Sozialamt; Polizei Ablehnung von Leistungen; 
Handgreiflichkeiten im Wohnheim 

Schreiben an Sozialamt; 
Wohnungsantrag 

 5 

08.10. Asyl keine Aufenthaltserlaubnis Schreiben an Rechtsanwalt  1 

08.10. Bezirksamt Einstellung der Sozialhilfe Schreiben an Bezirksamt  2 

11.10. Musikschule Zahlungsermäßigung Verbindung mit Musikschule  4 

22.10. Polizei Polizeil. Suche per Internet? Prüfung Internetseiten negativ 2 

22.10. Asyl  Beratung  1 

23.10. Sozialamt Ablehnung Fahrtkostenerstattung; Klage 
privat 

Schreiben an Sozialamt u. 
Landratsamt; Verbindung m. 
RA 

 
12 

07.11. Standesamt Heirat Informationseinholung b. 
Standesämtern 

 2 
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07.11. Asyl Haftprüfung / Abschiebung des Verlobten Schreiben an Innensenator; 
Kontakt m. RA 

 3 

12.11. Justiz Geldstrafe; Ablehnung Ratenzahlung Schreiben an 
Staatsanwaltschaft 

 4 

12.11. Justiz Geldstrafe; Ablehnung  Ratenzahlung 

Schreiben an 
Staatsanwaltschaft; 
Verbindung m. 
Rechtspflegerin; Begleitung 
eines ADB Mitarbeiters zur 
Rechtspflegerin 

 

5 

14.11. Arbeitsplatz Mobbing aus rassistischen Gründen Beratung  1 

14.11.  Mißhandlung in der Abschiebehaft 
Beratung; Besuch eines 
Mitarbeiters des ADB 
imWohnheim 

 
2 

22.11. Sozialamt Beantragung zusätzlicher Leistungen 
Schreiben an 
Asylbewerberleistungsstelle; 
Telefonaate 

 
2 

28.11.  Anerkennung –Schwerbehinderung der 
Tochter 

Organisieren eines 
Dolmetschers für den 
Arztbesuch 

 
1 

03.12. Hausverwaltuung Wohnungskündigung Schreiben an HV  2 

10.12. Sozialamt keine Leistungen; vorzeitige Abmeldung 
der Heimunterkunft 

telef. Verbindung m. 
Wohnheim; Verbindung m. 
Sozialamt; Schreiben an 
Landeseinwohneramt 

Ist verpflichtet 
Dtschl. Zu 
verlassen 

3 

10.12. Sozialamt Antrag auf krankheitbed. 
Ernährungszulage wird abgelehnt Beratung  2 

12.12. Asyl Asylverfahren Beratung; Verbindung mit RA  3 

 



8.2 Er lebnisber ichte der  Ausschwitzfahr t 
 
 
 

Reiseber icht 
27. – 29. September  2002 
Krakau und Auschwitz 

 
as Wetter in Auschwitz und Birkenau war so kalt wie die Menschen in der Nazi-Zeit und 
die Taten, die sie begangen haben. Ich hatte im Lager die ganze Zeit das Gefühl erdrückt 

zu werden von der Vergangenheit.  
 
Ich meine..., ich hab mich im Vorfeld viel mit der Thematik des II. Weltkrieges   und der 
damit verbundenen Massenvernichtung auseinandergesetzt, aber irgendwie... Es ist nicht 
leicht niederzuschreiben, was mir in Auschwitz durch den Kopf ging. Irgendwie sah das 
Gelände unwirklich aus - eher wie ein Feriencamp. Die großen roten Häuser, die in Reihen 
aufgestellt sind, die Bäume davor und der zertrampelte Weg, der die einzelnen Gebäude 
verbindet... Erst wenn man in das Innere der vermeintlichen Ferienhäuser tritt, begreift man, 
wo man ist und die Vergangenheit hinterlässt ihre Spuren...  
Ich kann nicht direkt sagen, was mich an dieser Zeit am meisten schockiert. Ich weiß nicht, ob 
es die Blindheit ist, mit der die Menschen weggesehen haben, um nicht selbst ein Opfer zu 
werden oder die Ausmaße und die Unmenschlichkeit des Krieges an sich. Als ich im 
Stammlager vor der Bilderwand stand, wurde mir irgendwie unwohl. Ich kann nicht 
beschreiben in welcher Hinsicht. Ich weiß nur, dass ich genug gesehen hatte. Ich wollte nicht 
wegschauen oder die Vergangenheit verdrängen, aber ich hatte das Gefühl, dass diese Zeit 
nichts mit meinem Leben zu tun hat. Ich kann nichts dafür, dass die Bilder dieser Menschen 
an dieser Wand hängen, dass all diese Menschen nicht einen anderen, friedlicheren Tod 
gefunden haben! Ich hab mich für einen Moment tatsächlich gefragt, warum ich mir das 
anschaue.  
 
In Birkenau überkam mich dann ein völlig anderes Gefühl. Ich weiß nicht, ob es ein Teil der 
Resignation vom Stammlager war, aber als ich einen Blick über das weitläufige, mit Gras 
bedeckte Gelände warf, fühlte ich mich leer. Dabei hätte ich fast völlig vergessen, dass ein 
Großteil der in der Nazi-Zeit errichteten Hütten auf Grund der Spurenverwischung zerstört 
wurden. Und dann war da noch das Wetter! Es hat fast den gesamten Tag geregnet und in 
Birkenau war der Boden doch ziemlich matschig. Wie haben sich die Menschen damals 
gefühlt, als statt grünem Gras nur brauner Schlamm den Boden bedeckte und sie barfuss 
durchs Gelände waten mussten. Was ich bis jetzt nie verstanden habe und wohl auch nie 
verstehen werde, ist der Hass, mit dem Hitler und die Nazis vorgegangen sind. Menschen nur 
als Material anzusehen, um wirtschaftlich produktiv bleiben zu können... Mir wird schlecht 
bei dem Gedanken! Vielleicht ist es besser, die Vergangenheit ruhen zu lassen und zu hoffen, 
dass die Menschheit daraus gelernt hat, auch wen ich daran selbst nicht wirklich glaube...! 
Was bleibt noch zu sagen? Ach so... ansonsten war die Fahrt echt klasse. Krakau ist eine 
wunderschöne Stadt. Es ist schade, dass nicht mehr Zeit geblieben ist, um mehr zu sehen. Ich 
ärger mich immer noch, dass wir (Steffen und ich) den Friedhof nicht gefunden haben. Aber 
was soll’s?! Ist ein Grund mehr, Krakau irgendwann noch mal genauer unter die Lupe zu 
nehmen. Der Rest der Truppe war echt okay. Nur schade, dass das Eis erst auf der Rückfahrt 
wirklich gebrochen wurde.  
Im Ganzen war die Reise wirklich lohnenswert. Das Einzige, was ich immer noch nicht ganz 
einordnen kann, ist der Zeitzeuge. Ich weiß nicht, aber der Mann hat in mir irgendwie eine 
gewisse Wut ausgelöst. Ich hab mir zeitweise wirklich die Frage gestellt, ob er eine Erklärung 
für das Passierte von uns haben will oder ob sein „Warum“ nur eine rhetorische Frage 
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darstellen soll. Nichts gegen sein Leben und sein Schicksal, aber irgendwie..., na ja..., fand 
ihn irgendwie halt einfach seltsam. Er wollte Steffen und mir in Birkenau (beziehungsweise 
auf der Rückfahrt) eigentlich noch erklären, wie er den Glauben, den er im KZ verloren hatte, 
wiedergefunden hat. Die Antwort hätte mich wirklich interessiert, aber... Ich werd sie wohl 
nie bekommen! 
 
Ansonsten... fällt mir nicht mehr viel ein, was berichtenswert ist. Kurz zusammengefasst nur 
noch soviel: Das Hotel war in Ordnung, das Essen war gut…, die Fahrt zwar lang, aber man 
konnte sich beschäftigen und das Wetter... Freitag ging so, Samstag beeindruckend schlecht 
und Sonntag zu gut! Bin übrigens immer noch froh, dass mich die Polen trotz meines Passes, 
der abgelaufen war, bevor er je eine Gültigkeit besaß, wieder nach Deutschland gelassen 
haben. 
 
 
                                                                                                            Liebe Grüße, 
                                                                                                                     Marion 
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Impressionen 
27. – 29. September  2002 

Krakau und Auschwitz / Birkenau 
 

ie Fahrt nach Krakau war meiner Meinung nach ziemlich lang und anstrengend. 
Irgendwie haben alle versucht Kontakte mit den anderen zu knüpfen, aber das wollte 

irgendwie noch nicht so richtig klappen. Als wir dann am Abend im Hotel angekommen sind 
haben die meisten erst mal nur ans Essen gedacht. Nach dem Essen haben wir uns Krakau 
noch etwas angeschaut, auch wenn es nur ein ganz kleiner Stadtteil in der Nähe unseres 
Hotels war, muss ich sagen, dass es dort schöne Gebäude gibt, z.B. eine alte Kirche im 
gotischen Baustil. Auch sonst gibt es viel zu sehen. Am nächsten Tag sind wir dann nach 

Auschwitz zum KZ gefahren. Auf dem 
Weg dorthin hat uns ein Zeitzeuge viel 
über das KZ und seine Eindrücke aus 
dieser Zeit erzählt. Es war interessant 
zu erfahren, wie es dort zuging, wie die 
Soldaten mit den Häftlingen 
umgegangen sind, wie die Häftlinge zu 
den Häftlingen gewesen sind und was 
er in dieser Zeit noch so alles erleiden 
und mit ansehen musste. Nur eines 
konnte ich nicht ganz verstehen: 
Warum fragte er uns immer wieder 
„WARUM das alles passiert ist“? 
Hatte er erwartet, dass jemand von uns 
das wüsste? Denn dieses WARUM 
sprach er aus als wollte er darauf eine 
Antwort haben. Na ja, vielleicht war es 
ja auch nur rein rhetorisch.  
 
Als wir dann in Auschwitz 
angekommen sind, wurden wir von 
einer Angestellten herumgeführt, die 
uns alles gezeigt und noch etwas dazu 
erklärt hat. Zuerst kamen wir durch das 
große Tor mit der Aufschrift „ARBEIT 
MACHT FREI“ . Als ich mir dann das 
Gelände ansah, dachte ich erst so 
schlimm sieht das doch gar nicht aus: 

Häuser, Bäume, ein Weg wie eine kleine alte Wohnsiedlung. Während wir dann allerdings 
das erste Gebäude betraten, verflog dieser Gedanke, da sie erläuterte, was alles passierte, 
überkam mich ein Schauer. Wie sie erzählte, was in diesen Zeiten passiert ist, wie viele 
Menschen zu der Zeit grundlos hingerichtet wurden, obwohl ich glaube, niedergemetzelt passt 
da wohl etwas eher. Ich fragte mich nur noch, wie ein Mensch so grausam sein kann und 
solche Befehle geben. Aber genauso habe ich mich gefragt, wie jemand diese Befehle 
befolgen konnte! Okay, es ist mir klar, dass ein oder vier einzelne keine Chance gehabt hätte, 
aber es können doch nicht so viele diese Befehle freiwillig befolgt haben! Ich glaube, ich 
kann und will nicht verstehen, wie man die Menschen so brutal hinrichten konnte und so viele 
Menschen einfach nur wegschauten. 
Ich glaube, die schlimmsten Bilder boten sich in den Räumen mit den großen Glaskammern, 
wo in manchen massig Harre der Opfer waren, in einem anderen die ganzen Schuhe, Käme, 
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Koffer und alles andere, mir wurde im ersten Moment richtig schlecht. Als wir uns das KZ in 
Auschwitz angeschaut hatten fuhren wir weiter zum Umlagerungspunkt nach Birkenau. 
Dort bot sich ein ganz anderes Bild. Irgendwie schlimmer, irgendwie aber auch nicht. In 
Birkenau hatten Lexi und ich noch eine Unterhaltung mit dem Zeitzeugen. Er wollte uns 
später im Bus noch erzählen, wie er damals im Lager seinen Glauben verloren hat und wie er 
später wieder zu ihm gefunden hatte. Es hätte mich wirklich interessiert, aber wir kamen nicht 
mehr dazu, die Antwort zu erfahren. Allerdings muss ich fragen wie man in dieser Zeit seinen 
Lebenswillen aufrecht halten konnte. Also ich hätte es bestimmt nicht gekonnt.  
 
Na ja ansonsten war die Fahrt sehr schön und die Leute alle ganz in Ordnung. Schade nur, 
dass das Eis erst auf dem Heimweg richtig gebrochen ist. Das Hotel und das Essen waren 
auch sehr gut und ich kann jedem, der sich für diese Zeit interessiert nur empfehlen, sich 
Auschwitz und Birkenau mal anzuschauen. Man sollte allerdings ziemlich nervenstark sein. 
 
So, das währe dann eigentlich alles was ich zu berichten hätte. Ich hoffe, dass ihr euch durch 
die Berichte ein Bild machen könnt wie es dort aussah, und vor allem hoffe ich, dass die 
Menschheit aus der Vergangenheit gelernt hat und so etwas nie wieder vorkommt!!! 
                                        
 
                                                                                     Freundliche Grüße, Steffen 
 
 

 
 
 

ie Busfahrt nach Krakau war sehr angenehm und das Hotel war in meinen Augen richtig 
luxuriös. Gleich am ersten Abend waren wir in der Innenstadt um uns etwas 

umzuschauen. Schon wurde ich von einem besoffenen polnischen Nationalisten angemacht. 
Er sang sarkastisch die verbotene Strophe der Deutschlandhymne aber hinterher sehr 
ernsthaft, patriotisch die polnische Hymne (Ich weiß nicht ob es die Hymne war auf jeden fall 
sang er was mit „Polski, Polski“ !). Ich kann nicht verstehen, dass dieser Einwohner so denkt, 
immerhin hat er das beste Beispiel mehrere Kilometer vor seiner Haustür.  
Die nächsten Tage konnte ich zum Glück ohne Sorgen auf die Straßen von Krakau gehen.  
Am nächsten Tag, Ankunft in Auschwitz, der erste Schritt auf dem Parkplatz und mir war so 
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als ob eine geheimnisvolle Aura um mich herum ist. Ich sah die vielen Blöcke und 
ekelerregenden Bilder und ich stellte diese Bilder mir lebendig vor: Drei nackte schreiende 
Kinder. Sie wollen zu ihren Eltern, nach Hause und diesen beschissenen Krieg nicht haben. 
Als ich durch das Tor vom KZ-Birkenau ging und die Schienen sah, kamen mir diese vielen 
Bilder, die ich schon öfters in Dokumentationen gesehen habe, in den Kopf. Ein Zug fährt in 
das KZ rein und „ ladet die Fracht“  aus. Es war ein schrecklich trauriger Ausflug und ich habe 
viel gelernt.  
 
Diese Auschwitzfahrt war meine erste. Mir war klar, diesmal ist es nicht so wie auf einer 
Klassenfahrt oder Jugendreise. Nein, diesmal war es eine Fahrt zur Hölle um über die zu 
lernen. Es war nicht diese typische Hölle aus Überlieferungen: Heiß, Heavy Metal, 
Prostituierten, Gewalt. Es war eine kalte, regnerische, graue und von allem abgeschnittene 
Welt. Jeden Tag qualvolle Arbeit ohne Essen und Trinken. Das ist die wahre Hölle. 
 
Ich möchte mich nochmal herzlichst beim ADB bedanken, dass sie mir diese Reise angeboten 
haben. 

 
 

Gabriel Dae-In Lux 
 
 

 
 
 

abe es endlich geschafft einen Bericht zu schreiben. Hoffentlich nicht zu spät. 
„Auschwitzfahrt“  - immer, wenn Freunde oder Bekannte gefragt haben, wie es ist an 

solch einem Ort des Schreckens zu sein und sich ein Bild zu machen von der Grausamkeit 
dieser abscheulichen Vergangenheit , konnte ich ihre Frage  nicht beantworten, denn es ist 
fast unmöglich diese Gefühle in Worte zu fassen. Auschwitz ist kein Museum, was man sich 
eben mal so  „nebenbei´´ anschaut, sondern ein ewiges Mahnmal für die Opfer des 
schrecklichsten Verbrechen unserer Geschichte. Und auch noch vier Wochen nach der Fahrt 
nach Auschwitz ist es schwer zu realisieren, was man dort gesehen oder gehört hat. Es macht 
mich wütend und traurig zugleich, wenn es gut 60 Jahre nach dem Holocaust Leute gibt, die 
dieses Verbrechen leugnen oder schlimmer noch, die diese menschenverachtende und 
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verbrecherische Ideologie des Nationalsozialismus gutheißen. 
 

 
Marcus Blöhm ( in Zusammenarbeit mit Philipp Brauer und Jeldrik Hanschke) 

 
 

ir fahren nach Auschwitz. Auschwitz. Das ist für uns ein vertrautes Wort und auch ein 
vertrauter Ort, den wir aus dem Fernsehen, dem Geschichtsbuch oder aus vielen 

anderen Quellen kennen. Unermeßlich viele Leute sind schon vor uns nach Auschwitz 
gefahren. Sie sind nie zurückgekehrt. Sie sind auch nicht, wie wir, in einem komfortablen 
Reisebus dorthin gekommen. Sie hatten auch nicht, wie wir, genug zu essen und zu trinken. 
Sie waren in Waggons eingesperrt wie Vieh, mussten Tage lang stehen und hatten kein 
Wasser. Wir beschweren uns wegen zehn Stunden Busfahrt. Wir wohnen in einem Hotel. In 
Zweier – und Dreierzimmern. Die Handtücher werden sofort gewaschen, wenn man sie nach 
dem Duschen achtlos auf den Boden wirft. In Auschwitz haben die Menschen zu hunderten in 
Baracken gelebt und hatten nicht einmal Seife. Abends gibt es Essen im Hotel. Salat, Suppe, 
Hauptgericht und Dessert. Ich sehe viele Leute ihren Teller halb aufgegessen zurückgeben. In 
Auschwitz haben die Menschen verschüttete Suppe vom Boden aufgeleckt. Ich könnte endlos 
so fort fahren. 
 
Auschwitz als Fanal des 
nationalsozialistischen Terrors hat 
meinen Glauben an den Menschen 
nachhaltig erschüttert und gleichzeitig 
gefestigt. Ich kann mir die Gesichter 
der Menschen nicht vorstellen, deren 
Profitgier so groß ist, dass sie das Fett, 
das beim Verbrennen der zuvor 
vergasten Menschen ensteht, zur 
Produktion von Industrieseife nutzen. 
Aber ich weiß, dass die Folterknechte, 
bedenkenlose Befehlsausführer, 
Jasager, Wegschauer, Gleichschalter, 
Kriegstreiber, Denunzianten, 
Zwangsarbeitsnutznießer , Blockwärter 
und  Henker nach Kriegsende nicht 
verschwunden sind. Ganz im 
Gegenteil. Die Stunde Null hatte 
geschlagen und alle Westen waren 
wieder weiß. Ein paar wurden im Zuge 
der Entnazifizierung im Westen pro 
forma verurteilt. Größtenteils wurden 
sie einige Jahre später begnadigt. 
Hinter dem antifaschistischen 
Schutzwall gab es eh nur noch 
Gutmenschen und alle anderen weilen, 
wenn sie nicht bereits in Frieden ruhen, heute noch unter uns und pflegen ihre Vorgärten. Ihre 
Erben tönen lauter und lauter und halten sich für zivilisierte Demokraten, wenn sie sagen, die 
Juden sind selbst schuld am Antisemitismus... Aber es hat in Auschwitz auch andere 
Menschen gegeben, Menschen, die Mut machen. Da gab es den Mann, der für einen anderen 
verhungert ist, weil dieser zu Hause Frau und Kinder hatte. Und es gab die Menschen, die 
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allen Entbehrungen, Demütigungen und unüberwindbaren Hindernissen getrotzt haben und 
eines der Krematorien in die Luft gesprengt haben, obwohl sie wußten, dass sie dafür sterben 
müssen. All diese Menschen haben an einem Ort Widerstand geleistet und sich nicht brechen 
lassen, der dafür gebaut wurde, jede menschliche Regung abzutöten und jeden zu brechen.  
 
Das sind so meine Gedanken an diesem regnerischen Samstagvormittag. Es stinkt in 
Auschwitz. Der widerwärtige Gestank hängt zwischen den Gebäuden des Stammlagers, in den 
Ausstellungsräumen und dem Zaun mit den Totenkopfschildern und lässt meine Reiseübelkeit 
nicht verschwinden. Die Frau, die uns durch das Lager führt redet nahezu emotionslos von 
Selektionen, Vergasung, Sonderkommandos und Liquidierung, in einer Sprache, die zwar 
auch meine ist, die ich aber nicht erfassen kann, obwohl etwas in ihr anklingt, das mir sehr 
wohl vertraut ist. Es ist das gleiche amtlich – sachliche, unglaublich kalte und maschinelle 
Behördendeutsch, das einem in bundesdeutschen Verwaltungsapparaten tagtäglich begegnet. 
Nur dass es hier nicht um Führerscheinbeantragung, Sozialhilfe oder Musterungsbescheid, 
sondern um millionenfachen Mord handelt. In meinem Kopf schwirren die Zahlen, vor 
meinen Augen türmen sich Schuhe, Brillen, Haare und Gebrauchsgegenstände aber dahinter 
ist Leere. Ich kann es nicht  erfassen, nicht begreifen. 
 
Wir können das millionenfache Leiden in Zahlen pressen, wir können die Orte des Leidens 
besichtigen und wir können die Historie der Massenvernichtung bis ins kleinste Detail anhand 
diverser Medien nachvollziehen (und das ist ansich schon schlimm genug) aber wir können 
niemals erfassen, wie ein Mensch sich fühlt, wenn er seiner Würde, seines Namens, seines 
bisherigen Lebens, seiner Familie, seiner Arbeitskraft und seiner Freiheit beraubt ist und mit 
der Gewissheit leiden muß, früher oder später auch seines Lebens beraubt zu werden. 
Auf einmal stehen wir in einem Raum mit Wänden voller Fotos. Fotos aus dem Privatbesitz 
der Ermordeten. Historiker haben in akribischer Arbeit anhand von Fotos und Dokumenten 
Familienbiographien erstellt und diese zusammen mit den Familienfotos ausgestellt, so dass 
der Eindruck entsteht, in einem alten Wohnzimmer vor einer Familiengalerie zu stehen. Ich 
fühle mich in das Wohnzimmer meiner Großmutter zurückgeschleudert, die genau so eine 
Familiengalerie hat, vor der ich als kleiner Junge immer gestanden habe und mich gefragt 
habe, ob mein Urgroßvater in seiner merkwürdigen Matrosenverkleidung wohl gut Fußball 
spielen konnte. Langsam beginne ich zu begreifen oder zu erahnen welche Dimensionen 
hinter dem Wort Holocaust stecken. Ein kleiner gelber Stern auf dem Mantel meiner 
Großmutter und ich würde nicht hier stehen, sondern irgend  jemand anderes würde meine 
Großmutter als hübsches junges Mädchen betrachten und sich fragen, wie sie gelebt hat, ob 
sie einen Freund hatte oder welchen Schauspieler sie gut fand. 
 
Als ich das erste Mal in Auschwitz war, hat die Schrecklichkeit dieses Ortes meine Gedanken 
gefangen genommen und ich konnte, wie gesagt, nicht wirklich begreifen. Die Fotos haben 
dies zumindest in Ansätzen verändert. Im Bus fragt uns der Zeitzeuge „warum ?“. Ich bin 
erschöpft und schläfrig, so daß ich kaum mehr darüber nachdenken kann. Aber es ist eine gute 
Frage, wenn diese Formulierung überhaupt zutreffend sein kann. Viele Menschen versuchen 
Auschwitz zu erklären und einzuordnen, manche mit bösen und manche mit guten Absichten. 
Ich will den Rahmen hier nicht sprengen, weil diese Gedanken nicht mehr direkt mit dem 
Erleben des Konzentrationslagers selbst zusammenhängen aber ich denke, dass der 
unmittelbare Zusammenhang zwischen der Fabrik Auschwitz und der abstrakt – 
kapitalistischen Profitlogik offensichtlich ist und auch so wahrgenommen werden sollte, was 
in der vorherrschenden Sichtweise auf Auschwitz keineswegs der Fall ist.  
Dieser zweite Besuch im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz hat mir um so deutlicher 
vor Augen geführt, dass in einer Welt, in der so etwas möglich ist, einige Dinge grundsätzlich 
falsch laufen und dass es sich lohnt dagegen anzugehen ...... 
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Philipp Dinkelaker     
 
 
 

Die Fahrt nach Auschwitz: Dass es nicht ganz einfach ist, Eindrücke treffend in Worten 
wiederzugeben wusste ich schon lange. Dass es bei dieser Fahrt mit Sicherheit nicht 

leichter wird, war mir auch von vornherein klar. Dass es derart kompliziert werden würde, 
damit hatte ich aber nicht gerechnet. Allerdings ist es sowieso unmöglich, sich auf das 
vorzubereiten, was einen dort in der Nähe von Krakau erwartet. Womit ich auch schon bei 
einem der Eindrücke bin, die mir von dieser Fahrt am stärksten im Gedächtnis haften 
geblieben sind, diesem extremen Kontrast. Krakau, oder zumindest die Altstadt, an der wir 

direkt gewohnt 
hatten, ist 
wunderschön. 
Ich hatte viel 
Freude daran, 
durch die 
Straßen dort zu 
laufen, mir 
alles 
anzuschauen 
und später 
dann noch mit 
netten 
Menschen in 
einer Bar zu 
sitzen. Das 
hatte alles 
mehr den 
Charakter einer 
Klassenfahrt. 

Zwischendurch musste ich mir das eigentliche Ziel dieser Reise immer wieder vor Augen 
führen, denn es fiel wirklich leicht, dieses zu vergessen. Jedenfalls bis zum nächsten Morgen, 
als wir losfuhren. Irgendwie war mir schon etwas mulmig, mit einem komischen Mix aus den 
Erfahrungen von Gestern und den Erwartungen, die ja jeder irgendwo hat, im Bus zu sitzen 
und dem Unbekannten entgegen zu fahren.  
 
Als erstes haben wir das Stammlager Auschwitz besichtigt. Schon von weitem haben mich die 
Backsteingebäude an den Campus der Universität in Amerika erinnert, die ich mir mal im 
Rahmen eines Footballspiels angeschaut habe. Dieser Gedanke hat mich wirklich schockiert, 
zugleich hat er mir aber auch die dort stattgefundene Industrialisierung von Menschen 
verdeutlicht. Ein einfacher Weg, möglichst viele Menschen effizient auf möglichst wenig 
Raum zusammen zu halten. Das am schwierigsten zu verarbeitende sind die folgenden 
Stunden gewesen. Ich kann nicht wirklich beschreiben, was ich empfunden habe, als ich 
durch die Räume mit den Bildern gegangen bin, in den Gängen gestanden habe, wo Schuhe 
von unzähligen Menschen in der einen Vitrine und die Haare von genauso vielen Menschen in 
der anderen Vitrine lagen. Es war ein Schock, Hilflosigkeit und Ohnmacht beschreiben es für 
mich noch am besten. Die Atmosphäre war dementsprechend, ich habe mich nur noch dumpf 
gefühlt, es ist mir nicht möglich gewesen, diese Eindrücke zu verarbeiten, schon gar nicht in 
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diesem Moment. Allerdings halte ich das auch für unmöglich, jedenfalls übersteigt es meine 
Vorstellungskraft wie so etwas geschehen konnte. Das Gebäude mit den „Bestrafungsräumen“ 
im Keller und die Gaskammer verdeutlichten dieses gut und die Beklemmung, als ich an den 
Krematorien vorbeigelaufen bin, war unbeschreiblich. Ich hatte innerlich schon lange 
irgendwie abgeschaltet und nur noch zur späteren Verarbeitung eingeprägt, obwohl ich 
wusste, dass das Vernichtungslager Birkenau das Gesehene noch um ein Weites übertreffen 
würde.  
 
So war es dann auch, jedenfalls soweit 
man Solches vergleichen kann. Allein 
schon diese unglaublich Weite und die 
Zahlen waren unglaublich. Es waren 
aber trotzdem erst nur Zahlen, es 
schien alles so unwirklich, irgendwie 
konnte das alles einfach gar nicht sein. 
Der Gang durch die Baracke, und 
besonders die Ruinen der Gaskammern 
machten dann aber doch klar, es muss 
so gewesen sein. Vor diesem 
Trümmerhaufen zu stehen, in den eine 
Treppe hinuntergeführt hat, und zu 
wissen, dass an dieser Stelle mehrere 
hunderttausend Menschen ihr Leben 
verloren haben, war für mich das 
Schlüsselerlebnis dieser Fahrt. 
So etwas darf nie wieder geschehen 
und deshalb ist es wichtig, die 
Erinnerung an diesen Ort aufrecht zu 
erhalten. 
 
 

Konstantin Karohs 
 
 
 
 

uschwitz als Sinnbild des Schreckens. 
Das Studium, der Sport und das  Freunde treffen bilden für mich wie für viele 

andere gleichaltrige oder auch jüngere Menschen den Alltag. Oft ist er eintönig, aber das 
Leben gestaltet sich nun einmal so, was wohl viele ebenso bestätigen können. 
Genauso viele machen bei einer Erfahrung wie den Besuch eines Konzentrationslagers und 
besonders des Besuchs Auschwitz-Birkenaus die Erfahrung, dass sie das was sie aus dem 
Schulunterricht, dem Fernseher oder Erzählungen der Grosseltern als abstrakte Information 
wahrgenommen haben und an Erkenntnis gesammelt haben an einem tatsächlichen Ort 
stattgefunden hat. Sie sehen die Haare, die Zyklon B Dosen und die Dokumente der 
damaligen Bürokratie , die den Mord organisiert hat. 
Weiter sehen sie die unzähligen Bilder der Ermordeten, ihre Schuhe und Koffer und es wird 
ihnen bewusst, dass hinter den abstrakten Zahlen aus dem Geschichtsunterricht Menschen 
standen mit jeweils eigenen Identitäten.  
 
Was an diesem Ort geschehen ist, darf nie wieder geschehen heisst es danach. 
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Auch damals gab es sicherlich Studenten wie mich, deren Alltag aus Studium, Sport und 
Freunde treffen bestand. Bestimmt haben auch sie sich oft über ihren Alltag beschwert und 
sich mit der Eintönigkeit auseinander gesetzt. Zeitgleich rauchten die Öfen in Auschwitz, all 
den anderen Konzentrationslagern und die Wehrmacht wütete in Osteuropa. 
 
Auschwitz ist gar nicht so weit weg, wenn man bedenkt, dass während wir in unserem Alltag 
auf das große Abenteuer warten, Menschenrechte weiterhin in Deutschland vielen 
abgesprochen werden. So ist es, wenn Menschen aufgrund ihrer falschen Hautfarbe oder ihres 
falschen Passes ermordet, gejagt, abgeschoben oder in den Knast gesteckt werden.  
Der Schrecken der Menschenverachtung haftet nicht nur an Auschwitz, sondern ist auch heute 
in Deutschland allgegenwärtig! Wann werden wir heute erkennen das hinter diesen Zahlen 
auch Menschen mit eigenen Identitäten stehen? 
 
 

Daniel   
 
 

 
 
 
 
 

uschwitz-Fahrt. 
Die Gedenkstättenfahrten scheinen mir von großer Wichtigkeit zu sein. Sie erinnern, 

lösen Schrecken, Wut und Agressionen  aus, sensibilisieren und machen die NS-Zeit 
unvergesslich. Das Erlebte und Gesehene in Auschwitz löst bei jedem Emotionen aus, und 
regt Gedanken und Selbstreflexion an, und ist somit sehr wertvoll für die heutige Zeit, in der 
Vorurteile und Feindbilder weiter Hochkonjunktur haben. Das Wetter war dieses Jahr sehr 
passend zu dem Vernichtungslager. Es regnete unentwegt, so dass man die ganze Zeit einen 
trüben Vorhang vor dem Gesicht hatte, und der Schrecken des Ortes seine volle Wirkung 
entfalten konnte. Jedoch ist mehr ein ungeheuerlicher Tourismus aufgefallen, der in 
Auschwitz überhaupt nicht angebracht ist. Wie lachende Kinder vor dem Tor „Arbeit macht 
frei“  fotografiert werden können, bleibt mir ein Rätsel. Das Klima und die Atmosphäre in der 
Gruppe war eigentlich besser, als der Ort es verdient hätte. Ich glaube, dass jeder in der 
Gruppe viel mitnehmen konnte, obwohl es nur drei Tage waren.  
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Doch macht es wenig Sinn viele Worte über diesen Ort zu verlieren. Man kann es sich 
sowieso nicht vorstellen. Man muss es gesehen haben! 
 
 

Borris 
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ES WERDEN IN DEUTSCHLAND VIELE MENSCHEN DISKRIMINIERT. 
DAS ADB BERLIN WILL IHNEN DIREKT HELFEN, IHRE RECHTE IN DIESEM LAND 

DURCHZUSETZEN. 
 

WIR BIETEN HILFE UND UNTERSTÜTZUNG IN DISKRIMINIERUNGSFÄLLEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTI-DISKRIMINIERUNGSBÜRO (ADB) BERLIN E.V.  
 
HAUS DER DEMOK RATIE UND MENSCHENRECHTE 
GREI FSWALDER STR. 4  
10405 BERLIN 
 
TEL./ FAX: 030/ 204 25 11 
E-MAIL: ADB_BERLI N@GMX.DE 
HOMEPAGE: WWW.ADB-BERLIN.ORG 
 
 

 


